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nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.
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• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Wer liest noch bücher? in der euphorie des aufkommenden

internets wurde diese frage häufig gestellt. Heute, 20 Jahre

später, können wir mit erleichterung sagen: das buch lebt.

und mit ihm sein Zuhause, die bibliothek. 

Mit den regalschluchten von einst haben die modernen 

bibliotheken nur noch wenig gemein. Heute sind sie hell,

luftig, aufgelockert. neben dem aufbewahren von Medien

dienen sie als treffpunkt, lernort, bastelstube, gaming-

Center. Jung und alt gehen dort ein und aus. 

längst stehen neben dem klassischen buch auch elektronische

Medien zum ausleihen bereit. Wer keinen fuß vor die tür

setzen will, kann sich Hörbücher, Musikstücke, romane oder

reiseführer online beschaffen.

eines ist über die Jahre gleich geblieben: das Prinzip 

nachhaltigkeit - Medien, die man nur für begrenzte Zeit 

nutzen will, nicht zu kaufen, sondern auszuleihen. dieses

Prinzip hochzuhalten, gehört nach wie vor zu den aufgaben

öffentlicher bibliotheken. „Wissen teilen“ ist unvermindert

aktuell - auch und gerade im digitalen Zeitalter.  

digitalisierung ist in aller Munde. noch kann niemand so 

genau umreißen, worin digitalisierung besteht, wo sie 

beginnt und wann sie abschlossen sein wird. so ganz grob

würde man sagen: mehr sensoren, mehr Vernetzung, mehr

selbststeuerung der materiellen Welt. aber eines zeichnet

sich deutlich ab: digitalisierung wird unseren alltag 

umkrempeln. berufsbilder und tätigkeitsfelder 

verschwinden. Viele alltagsverrichtungen werden 

automatisiert. auf der anderen seite werden wir vor eine

Vielzahl neuer Wahlmöglichkeiten gestellt - ob beim 

arbeitszeitmodell oder bei der Krankenversicherung. 

für mehr gerechtigkeit und nachhaltigkeit ist 

digitalisierung aber kein garant. beispiel energie: die 

elektronische Hochrüstung unserer büros und Wohnungen

hat den stromverbrauch - und damit den Co2-ausstoß -

bisher nicht sinken lassen. beispiel online-Handel: der 

massenhafte einkauf im internet bringt eine neue Klasse

schlecht bezahlter lageristen und Kurierfahrer/innen hervor.

beispiel ländlicher raum: trotz lärm, enge und massiver

umweltprobleme zieht es immer mehr Menschen in die

großstadt. 

digitalisierung braucht eine klare lenkung. sie muss dazu

beitragen, gleichwertige lebensverhältnisse zu schaffen -

für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und

für Menschen in unterschiedlichen regionen. 

Tresor des Wissens

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

STÄDTE- UND GEMEINDERAT
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BÜCHER UND MEDIEN

Baukulturbericht 2018/19
Erbe - Bestand - Zukunft, hrsg. v. der Bundesstif-
tung Baukultur, A 4, 180 S., im Internet zu bestellen
oder herunterzuladen unter www.bundesstiftung-
baukultur.de

rund zwei drittel der investitionen im bau-
bereich gehen in vorhandene gebäude.
doch wie kann ein nachhaltiger umbau der
städte gelingen? solche fragen werden in
dem bericht erörtert. neben studien zu
Materialeinsatz, bauen im bestand und

denkmalpflege enthält der statusbericht zur lage der baukultur er-
gebnisse einer iHK-befragung zur entwicklung von Handels- und
gewerbe-immobilien sowie resultate aus umfragen unter Kommu-
nen und der bevölkerung. beispiele gelungenen stadtumbaus
sowie Handlungsempfehlungen runden das Werk ab.

1946 von Schlesien ins
Münsterland vertrieben
Zeitzeugen berichten, hrsg. v. Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) und dem Verein
Denkmal Barackenlager Lette e.V., DVD mit Be-
gleitheft, Film ca. 42 Min., 14,90 Euro, zu bestel-
len beim LWL-Medienzentrum über E-Mail:
medienzentrum@lwl.org oder im Internet unter
www.westfalen-medien.lwl.org

infolge des 2. Weltkriegs verloren Millionen
von Menschen in ostdeutschland ihre Heimat. allein von März bis
september 1946 kamen Zehntausende Vertriebene aus schlesien ins
Münsterland. der film schildert die Vertreibung, die transporte, die
ankunft im Kreisdurchgangslager lette bei Coesfeld, die Verteilung
auf die ländlich gelegenen Quartiere und die erfahrungen der Vertrie-
benen mit den einheimischen. dabei gewähren Zeitzeugen einblick
in ihre damaligen wie heutigen gedanken und gefühle. 

Wasserstoff - 
Schlüssel zur Energiewende
Beispiele aus Nordrhein-Westfalen von der Herstel-
lung bis zur Nutzung, hrsg. v. d. EnergieAgentur.NRW,
A 4, 84 S., im Internet herunterzuladen unter
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de

brennstoffzellen und neue energieträger wie Was-
serstoff leisten einen beitrag, energie effizient und
sauber umzuwandeln sowie wirtschaftlich zu nut-
zen. insbesondere dem Wasserstoff kommt bei der

umstrukturierung der energieversorgung im Zuge der energiewende eine
besondere rolle zu. in der broschüre werden aktuelle entwicklungen der
Wasserstoff- und brennstoffzellen-technologie von der forschung bis zur
Markteinführung dargestellt. dabei stehen beispiele aus nrW im Vorder-
grund.

Cluster Nordrhein-Westfalen 

Wassersto� – Schlüssel zur Energiewende
Beispiele aus Nordrhein-Westfalen von 
der Herstellung bis zur Nutzung

Integration 26                                                                Bücher 37       
Titelfoto: Ermolaev Alexandr - Fotolia
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NACHRICHTEN

Wassermangel in den Talsperren 
Westfalens
durch die monatelange trockenheit haben sich die talsperren ge-
leert. Wie der ruhrverband mitteilte, waren die staubecken an-
fang november 2018 im durchschnitt nur noch zu 47 Prozent ge-
füllt. einen vergleichbar niedrigen Pegelstand gab es zuletzt 1976.
um den Wasservorrat zu schonen, hat der Verband mit Zustim-
mung der behörden den Wasserabfluss in die ruhr verringert. da-
mit soll die trinkwasserversorgung für rund 4,6 Mio. Menschen
aufrechterhalten werden. im einzugsgebiet der ruhr sind von fe-
bruar bis oktober dieses Jahres 40 Prozent weniger niederschlag
gefallen als im langjährigen durchschnitt. 

Neues Konzept für LWL-
Preußenmuseum in Minden
das lWl-Preußenmuseum des landschaftsverbandes Westfalen-
lippe (lWl) in der stadt Minden soll bis 2020 neu gestaltet wer-
den. im erdgeschoss des rechten flügels der ehemaligen
defensionskaserne soll das thema Preußen in Westfalen auf rund
650 Quadratmetern ausstellungsfläche neuartig präsentiert wer-
den. der Kulturausschuss des lWl will dafür 3,1 Mio. euro bereit-
stellen. gleichzeitig votierten die Kulturpolitiker/innen dafür, den
jährlichen etat für Personal und ausstellungen sowie den betrieb
des besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-denkmal in der stadt
Porta Westfalica auf knapp 1,5 Mio. euro aufzustocken. 

Bis zu 60 Mio. Euro für lokalen 
Klimaschutz
die gewinnerkommunen des zweiten Wettbewerbs „Kommunaler-
Klimaschutz.nrW“ stehen fest. Wie das nrW-Ministerium für Wirt-
schaft, innovation, digitalisierung und energie mitteilte, werden 13
Projekte mit insgesamt bis zu 60 Mio. euro gefördert. Mit jeweils un-
terschiedlichen beträgen finanziell unterstützt werden lokale Kli-
maschutzprojekte in den städten bochum, düsseldorf, Erkrath,
Lichtenau, Lohmar, oberhausen und Schloß Holte-Stukenbrock, in
den gemeinden Kall, Kürten, Metelen, Ruppichteroth und Sonsbeck
sowie im Kreis lippe. neben Mobilitätskonzepten in bochum und
düsseldorf steht vor allem die energetische sanierung von gebäuden
im fokus.

Mehr Opfer bei November-Pogromen 
in NRW 
die nordrhein-westfälische landesregierung will bis ende 2022 alle
schulen an eine digitale infrastruktur anschließen, die künftigen an-
forderungen gerecht wird. bisher verfügen nur rund zwölf Prozent
aller 5.500 schulen im land über Zugang zu datenübertragung mit
mindestens einem gigabit pro sekunde. Wo der ausbau durch tele-
kommunikations-unternehmen nicht ausreicht, stehen bis zu
300.000 euro pro schule für die anbindung an schnelle datennetze
zur Verfügung. auch die Kosten für den internetanschluss sollen für
drei Jahre mit bis zu 150 euro monatlich gefördert werden. 

                                                                  Europa-News 40 Gericht in Kürze  41 
    

  Thema bibliotheken

Die nrW-nacht der
bibliotheken - modell 
für erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit 
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von Christiane Bröckling und 
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24
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von David Riedel und Lilian Wohnhas
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32
34
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von Jan Fallack
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it dem einzug der digitalisierung in das alltäg-
liche leben und der zunehmenden Verbreitung

des internets seit Mitte der 1990er-Jahre begannen
auch für die bibliotheken grundlegende Veränderun-
gen. Zunächst verhalten, dann aber in immer größerer
geschwindigkeit hielten dort PCs, online-Kataloge, in-
ternet, Wlan, datenbanken, ebooks und eJournals
einzug.
auch wenn die entwicklung zunächst vor allem in
wissenschaftlichen bibliotheken sichtbar wurde, er-
fasste sie bald auch öffentliche bibliotheken. Waren
es hier zunächst die einrichtungen in den großstäd-
ten, die sich dieser themen annahmen, führte insbe-
sondere die ausgabe von ebooks über das system der
onleihe zu einer weiten Verbreitung digitaler ange-
bote in bibliotheken aller größen. 
teile des angebotes der bibliotheken verlagerten sich
damit aus der realen in die virtuelle Welt. dennoch
ist der anfang des Jahrtausends mit der größeren Ver-
breitung des internets vorhergesagte niedergang der
bibliotheken durch den Verlust ihrer funktion als in-
formations- und Wissensspeicher und die ablösung
der realen bibliotheken durch virtuelle angebote
nicht eingetreten. 
Öffentliche bibliotheken sind heute mehr denn je le-

bendige orte des austausches, der aneignung von
Wissen sowie der anwendung gewonnener erkennt-
nisse und erfüllen wichtige aufgaben in städten und
gemeinden.

Digitale Teilhabe in der bundesrepublik deutsch-
land garantiert artikel 5 grundgesetz die informati-
onsfreiheit der bürgerinnen und bürger. die in die-
sem Zusammenhang notwendige sicherstellung des
freien Zugangs zu informationsquellen war schon
immer eine der wichtigsten aufgaben der bibliothe-
ken. in der digitalen gesellschaft bedeutet der freie
Zugang zu informationsquellen heute vor allem auch
Zugriff auf digitale inhalte. 
für die bibliotheken heißt dies: neben dem angebot
eines schnellen internetzugangs mittels Wlan müs-
sen auch eine entsprechende ausstattung mit PCs
sowie entsprechender software, scan- und druck-
möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. aber
auch die kostenpflichtige bereitstellung lizenzierter
digitaler inhalte als qualitätsgesicherte informati-
onsquellen ist eine wichtige aufgabe. 
dabei brauchen insbesondere kleine und mittlere bi-
bliotheken unterstützung, da sie diese aufgabe häu-
fig weder technisch noch finanziell allein stemmen
können. sinnvoll wäre es, bibliotheksverbünde auf
regionaler ebene zu bilden, wie dies beispielsweise
bei der einführung der onleihe an vielen stellen ge-
schehen ist. 

Engpass bei Lizenz-Inhalten Wünschenswert
wäre die landesweite bereitstellung lizenzierter di-

Dr. Johannes 
Borbach-Jaene ist
Vorsitzender beim
Verband der 
bibliotheken des 
landes nordrhein-
Westfalen e. V. 

DER AUTOR

Im digitalen Zeitalter
müssen Bibliotheken
Wissensvermittlung,
Medientraining und 

IT-Kompetenz verbinden

Aktuelle Herausforderungen
für öffentliche Bibliotheken  

Digitalisierung und online-kommunikation setzten 
bibliotheken unter Veränderungsdruck, dem sie mit 
neuen konzepten und stärkerer Fokussierung auf 
die kund/innenwünsche begegnen 

m
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gitaler inhalte, gegebenenfalls mit einer finanzie-
rung durch das land nrW. Jedoch können bibliothe-
ken zurzeit ihren Kundinnen und Kunden nicht alle
digitalen inhalte zur Verfügung stellen, da allein die
anbieter darüber entscheiden, wann und zu welchen
Konditionen sie etwa ebooks den bibliotheken anbie-
ten. 
Hier ist ein modernes, an die Verhältnisse der digita-
len gesellschaft angepasstes urheberrecht notwen-
dig, das es bibliotheken ermöglicht, den bürgerinnen
und bürgern alle inhalte auch digital anzubieten, und
gleichzeitig einen gerechten ausgleich mit den urhe-
bern schafft. Mit der bibliothekstantieme besteht ei-
ne solche regelung für die Welt der physischen Me-
dien seit vielen Jahren.
die große aufgabe der bibliotheken, allen bürgerin-
nen und bürgern der städte und gemeinden digitale
Zugänge und inhalte landesweit frei zur Verfügung
zu stellen, kann nur von land und Kommunen ge-
meinsam bewältigt werden. sie ist ein wichtiger bei-
trag zur sicherstellung der digitalen teilhabe in der
gesellschaft.

Lern- und Arbeitsraum lernen findet heute nicht
nur in den schulen, fachhochschulen und universitä-
ten statt. gerade die digitale Wissensgesellschaft er-
fordert die bereitschaft zum lebenslangen lernen -
von der frühkindlichen bildung bis zum fortbildungs-
angebot für seniorinnen und senioren. bibliotheken
begleiten diesen Prozess von der vorschulischen le-
seförderung über die Vermittlung von Medien- und
informationskompetenz in schule und ausbildung
bis zur unterstützung bei der berufsbegleitenden
fort- und Weiterbildung. 
Medien- und informationskompetenz sind durch die
digitalisierung zu wichtigen Voraussetzungen für ei-
ne teilhabe an der gesellschaft geworden. neue lern-
methoden wie das gemeinsame lernen in offenen
gruppen, der austausch von ideen und die gegensei-
tige Vermittlung von Kompetenzen stehen dabei im
Mittelpunkt. lernen wird dabei immer stärker als ge-
sellschaftlicher Prozess gesehen, in den sich in einer
art labor diverse gesellschaftliche akteure und ak-
teurinnen einbringen können. 
bibliotheken schaffen dafür räume und stellen die
infrastruktur zur Verfügung, um die unterschiedli-
chen bedürfnisse für verschiedene formate zu erfül-
len. sie geben durch die bereitstellung von Medien
und mit Veranstaltungen anregungen, sich mit aktu-
ellen entwicklungen wie robotik, 3d-druck, Vr-sys-
temen, aber auch upcycling, repair-Cafés und Ähn-
lichem zu beschäftigen. Hierfür ist eine räumliche und
technische ausstattung wie etwa netzanbindung,
arbeits- und seminarräume unabdingbar.
an der stadtbibliothek düsseldorf beispielsweise
wurde mit dem library lab im rahmen eines vom
nrW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft ge-
förderten Projektes ein solcher experimentier- und
arbeitsraum geschaffen. dieser setzt unter anderem

auf die Zusammenarbeit mit akteuren aus der stadt-
gesellschaft. 

Schlüssel zu Big Data in der digitalen Wissensge-
sellschaft wächst die verfügbare information rasant.
erschließung und Zugang zu diesen informationen
ist eine wichtige aufgabe der bibliotheken. dabei
spielen auch für öffentliche bibliotheken moderne,
suchmaschinenbasierte recherche-instrumente eine
wichtige rolle. 
nur durch solche Portale können die qualitätsgesi-
cherten Quellen der bibliotheken in einer einfachen
art und Weise - vergleichbar den internet-suchma-
schinen oder social Media - angeboten werden und
so in Konkurrenz zu den frei im netz verfügbaren in-
formationsquellen treten. 
Hier ist die unterstützung der bibliotheken bei der
Verbesserung ihrer suchportale notwendig. an der
stadt- und landesbibliothek in dortmund konnte
2018 mit der digibib plus in Zusammenarbeit mit
dem Hochschulbibliothekszentrum Köln sowie mit
förderung durch das nrW-Ministeri-
um für Kultur und Wissenschaft ein
solches Portal realisiert werden. die-
ses könnte für andere bibliotheken in
form einer landesweiten lösung bei-
spielhaft sein.

Erwerb von Medienkompetenz
auch die Vermittlung und förderung
der Medien- und informationskom-
petenz durch entsprechende schu-
lungs- und Vermittlungsangebote
stellt einen wichtigen baustein dar. in
diesen schulungen steht nicht nur
der technische Zugang zu informatio-
nen beispielsweise über suchportale,
sondern auch die bewertung der in-
formationsquellen im Mittelpunkt. 
das suchportal digibib plus ist in
dortmund beispielsweise ein we-
sentliches element der schulung für
schülerinnen und schüler der gymnasien, gesamt-
schulen und berufskollegs in der stadt. Mit mehr als
25 einrichtungen bestehen feste bildungspartner-
schaften, bei denen die Veranstaltungen in der bi-
bliothek in der regel fest in das Curriculum einge-
bunden sind.
in solchen bildungspartnerschaften mit schulen und
berufskollegs leisten bibliotheken einen wichtigen
beitrag dazu, aus schülerinnen und schülern medien-
und informationskompetente bürgerinnen und bür-
ger zu machen.

Bibliothek als Ort digitale information ist raum-
und zeitlos. in diesem Zusammenhang wird mit der
Verbreitung digitaler informations- und unterhal-
tungsmedien die notwendigkeit der bibliothek als
raum zunehmend infrage gestellt. die gleichblei-

Bibliotheken sind
immer mehr als

Treffpunkt, Lernort
und Vermittler 

digitaler Informa-
tionen gefragt
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bend hohe frequentierung der bibliotheken und die
zum teil sehr lange aufenthaltsdauer der Menschen
dort zeigen aber, dass trotz oder gerade wegen der
digitalen angebote das bedürfnis der Menschen nach
einer räumlichen Verortung anscheinend größer
wird. 
bibliotheken bieten als sogenannte dritte orte au-
ßerhalb des privaten umfeldes und der arbeitsstelle
ein attraktives ambiente, das von Menschen für be-
stimmte aktivitäten offensichtlich gesucht wird. als
offenes interkulturelles und generationen übergrei-
fendes angebot haben sie dabei eine besondere 
bedeutung in der stadt oder gemeinde. die ende
september 2018 in Köln-Kalk wiedereröffnete stadt-
teilbibliothek zeigt auf ganz besondere Weise, wie
durch ein innovatives und partizipatives Planungs-
verfahren solche räume für bürgerinnen und bürger
eines stadtquartieres geschaffen werden können.

Geld vom Land auch das für 2019 geplante 
förderprogramm des nrW-Ministeriums für Kultur
undWissenschaft für die entwicklung sogenannter 
dritter orte im ländlichen raum bietet gute Möglich-
keiten, bibliotheken außerhalb der großstädte zu 
attraktiven orten für Kultur und bildung weiterzu-
entwickeln.
neben der gestaltung der räume spielen die Öff-
nungszeiten eine wichtige rolle. besucherinnen und
besucher der bibliotheken kommen nicht nur zur aus-
leihe von Medien dorthin, sondern sie halten sich dort
für längere Zeiten auf. dabei sind vor allem die nach-
mittags- und abendstunden, aber auch das Wochen-
ende von hoher attraktivität - und somit Zeiten, die
nicht durch berufstätigkeit oder schule blockiert sind. 
bibliotheken mit sonntagsöffnung wie beispielswei-

se die bibliothek im Kulturforum der stadt Witten
zeigen den großen erfolg von Wochenend-Öffnungs-
zeiten. bedauerlicherweise ist es öffentlichen biblio-
theken zurzeit aufgrund des arbeitszeitgesetzes in
den meisten fällen nicht möglich, sonntags zu öff-
nen. Hier ist es aus sicht der bibliotheken notwendig,
auf die geänderten nutzungsanforderungen zu rea-
gieren und die sonntagsöffnung zu ermöglichen. 

Unterstützung nötig Öffentliche bibliotheken
stehen mitten in Veränderungen, welche die zuneh-
mende digitalisierung der gesellschaft mit sich
bringt, und stellen sich den damit verbundenen He-
rausforderungen. um dafür gut gerüstet zu sein,
brauchen sie unterstützung von bund, land und
Kommunen. dabei gilt:

• bibliotheken müssen in die digitalstrategien in
bund, land und Kommunen eingebunden werden.

• bibliotheken benötigen eine nachhaltige finanzie-
rung und Personalausstattung.

• bibliotheken müssen so gestaltet sein, dass sie 
zu attraktiven räumen für alle 
werden.

• bibliotheken sind technisch so
auszustatten, dass sie ihrer auf-
gabe als digitale infrastruktur-
einrichtung gerecht werden kön-
nen.

• bibliotheken brauchen rechtli-
che rahmenbedingungen, um
den bürgerinnen und bürger alle
informationen auch auf digita-
lem Weg anbieten zu können.

• bibliotheken brauchen weit rei-
chende Öffnungszeiten - auch
an sonntagen.

Wenn die rahmenbedingungen
stimmen, können gut aufgestellte
öffentliche bibliotheken dazu bei-
tragen, die Chancen der digitali-
sierung zu nutzen und zugleich
möglichen risiken wie etwa der
digitalen spaltung der gesell-
schaft entgegenzuwirken. ◼

Wir wünschen allen unseren leserinnen und lesern sowie 
allen kommunal engagierten ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 20�9

In vielen Biblio-
theken können
sich Besucher/

innen über 
sogenannten 3D-
Druck informieren 
und sogar Gegen-
stände herstellen
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Dass modernes Design und funktionelle gestaltung die 
akzeptanz eines bibliotheksgebäudes verbessern und die
nutzung erhöhen, erleben die bürger/innen der stadt
bergheim tagtäglich

Ein schönes Haus schürt Leselust 

Jahre ist es her, dass die stadtbibliothek
bergheim einen neuanfang feiern durfte.

Mit dem umzug in das neu gebaute Medio.rHein.
erft am 6. Juni 2004 brach für die Mitarbeiter/innen
und die vielen Kund(inn)en eine neue Zeitrechnung
an. Man kann den damaligen stadtvätern zu dieser
weitsichtigen entscheidung nur gratulieren, denn die
bibliothek hat sich seitdem zu einer festen größe im
bergheimer Kulturleben entwickelt. 
der aufbau der stadtbibliothek bergheim vollzog sich
seit 2004 mit großer nachhaltigkeit, sodass die biblio-
thek vom Verband der bibliotheken des landes nrW
im Jahr 2005 auf die Vorschlagsliste „bibliothek des
Jahres“ gesetzt wurde. Mit viel sachverstand und en-
gagement wurde über die Jahre hinweg ein solides
fundament für die bibliothekarische arbeit geschaffen. 
Viele begeisterte bibliotheksbesucher/innen sind der
einrichtung seit Jahren verbunden. Von schüler/in-
nen bis zu studierenden, von Zeitungslesenden zum
bücherwurm, von jungen familien bis zu älteren le-
ser(inne)n spannt sich der bogen des Publikums, auf
das die bibliothek ihr angebot abstimmt. dabei hat
sie stets die sich verändernde Medienvielfalt im blick.
die hinter der entwicklung stehende idee, allen ge-
sellschaftlichen schichten den Zugang zu Medien al-

ler art zu ermöglichen, ist aktueller denn je. die be-
deutung der leseförderung und der Medienkompe-
tenz für die kindliche entwicklung ist in den zurück-
liegenden Jahren stärker in den blickpunkt
öffentlicher diskussionen gerückt. Zahlreiche Projek-
te wurden ins leben gerufen mit dem Ziel, das lesen
und den umgang mit Medien in Kindergärten und
schulen zu fördern. 

Entscheidung für Neubau sowohl für die Mittel-
punktfunktion bergheims wie auch für die aufwer-
tung des städtischen Zentrums erwies sich die ent-
scheidung, die alte stadthalle umzugestalten und
dies mit dem bau einer neuen stadtbibliothek zu 
verbinden, als die richtige investition zum richtigen
Zeitpunkt. das Medio.rHein.erft hat sich in den
vergangenen Jahren zum Kultur- und begegnungs-
magneten der rhein-erft-region entwickelt. gleich-
zeitig wurde der „schiffsbug“, wie das gebäude im
Volksmund gerne bezeichnet wird, zum neuen treff-
punkt und gesicht der innenstadt, welches zudem
die fußgängerzone aufwertet.
auf fünf ebenen und auf einer gesamtfläche von gut
1.300 Quadratmetern stehen den besucherinnen und
besuchern rund 50.000 Medien zur Verfügung. Mehr
als 250.000 Mal wurden diese im Jahr 2017 ausgelie-
hen. fast 90.000 besucher/innen zählte die stadtbi-
bliothek. Viele von ihnen nutzen die lichtdurchflute-
ten räumlichkeiten als treffpunkt, als lernort oder
einfach als ort zum Verweilen und schmökern. 
die steigenden besucher/innenzahlen zeigen: biblio-
theken erfüllen als ort und raum eine immer wich-

�4

Seit 2004 hat die 
Stadtbibliothek 

Bergheim ihren Sitz 
im MEDIO.RHEIN.ERFT

direkt im Zentrum 
der Kreisstadt
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Lisa Joos  ist stellver-
tretende leiterin 
der stadtbibliothek 
bergheim

DIE AUTOREN

Werner Wieczorek 
ist leiter der stadt-
bibliothek bergheim
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tigere gesellschaftliche aufgabe. einer zeitgemäßen
funktionalen und ästhetischen ausstattung kommt
somit große bedeutung zu. Zudem kommen die nut-
zer/innen nicht nur in die stadtbibliothek, um Me-
dien auszuleihen oder zurückzubringen. der raum
ist immer mehr auch aufenthaltsbereich. es geht um
das lernen und um den austausch. Vor diesem Hin-
tergrund passt sich die stadtbibliothek einer ent-
wicklung an, die neue angebote zeitgemäß erschei-
nen lässt.

Internationale Bibliothekauch in bergheim sind
2015 fast 1.000 flüchtlinge und asylsuchende ange-
kommen. um diese möglichst schnell in die gesell-
schaft zu integrieren, ist einer der wichtigsten schrit-
te das erlernen der deutschen sprache. bibliotheken
dienen dabei als erste anlaufstelle, in der Menschen
sich treffen und austauschen. dort können sie inter-
net und Wlan benutzen oder mit dem Medienange-
bot vor ort den Zugang zur sprache erlangen. 
die internationale bibliothek enthält zahlreiche un-
terschiedliche lernmedien: „deutsch als fremd- oder
Zweitsprache“ für erwachsene und Kinder, Wörter-
und bildwörterbücher in zahlreichen sprachen, zwei-
und mehrsprachige Kinderbücher, aber auch roma-
ne in arabischer sprache und „leicht-zu-lesen-texte“
für deutschlernende. 
die Materialien dienen als ergänzung für sprachkur-
sus-teilnehmer/innen zum selbststudium der deut-
schen sprache sowie zur Überbrückung der Warte-
zeit für diejenigen, die noch kein angebot zum
sprachlernen erhalten haben. ehrenamtliche sprach-
patinnen und -paten unterstützen die lernenden mit
regelmäßigen nachhilfestunden in der bibliothek.

Schüler/innencenter das selbstorganisierte ler-
nen wird immer wichtiger für den Werdegang und
den lebensweg des einzelnen. Wer frühzeitig die fä-
higkeit zum selbstständigen lernen erwirbt, verfügt
über die grundlegende Qualifikation zur aneignung
von Wissen und individueller (Weiter-)bildung.
die förderung und unterstützung des selbst-
bestimmten lernens gehört zu den wichtigsten 
bildungspolitischen aufgaben. die stadtbibliothek
bergheim versteht sich dabei als bildungspartner
der schulen und als wichtiger außerschulischer
lernort. Mit der einrichtung eines schülercenters
unterstützt die bibliothek das selbstständige ler-
nen, reagiert auf die steigende nachfrage nach un-
terrichtsbegleitenden Medien und schafft einen
kostenfreien Zugang zu lernmaterialien.
integriert in den Komplex „Q-thek“ (lernort biblio-
thek) werden im lerncenter unterrichtsrelevante
Medien zu den einzelnen schulfächern angeboten.
eltern und schülern steht so eine konkrete anlaufs-
telle auf der suche nach lernhilfen zur Verfügung.

Virtuelle Welten nachdem 2014 mit dem „schü-
lercenter“ eine gesonderte lernbibliothek aufgebaut

wurde, erhielt die bibliothek 2017 einen neuen Ju-
gendbereich als zusätzliche freizeitbibliothek für
junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren. der Ziel-
gruppe wird so gelegenheit zum ungestörten, ge-
mütlichen aufenthalt in der bibliothek geboten. 
sofas dienen dabei zum lesen und arbeiten in ent-
spannter atmosphäre. neue arbeitsplätze mit mo-
derner technischer ausstattung - beispielsweise
smartphone-ladestellen, laptops und Wlan - ergän-
zen diesen bereich. Vor allem eine Playstation 4 Pro,
an der interessierte die neuen Möglichkeiten von
„Virtuell reality“ ausprobieren können, ist ein anzie-
hungspunkt. 

Selbst aktiv sein das ausprobieren und Kennen-
lernen neuer technik stehen im Makerspace im Vor-
dergrund. ein 3d-drucker sowie digitalisierungsge-
räte für schallplatten und alte Kassetten stehen den
bibliotheksnutzenden hier zur Verfügung. durch
Workshops in Kooperation mit der örtlichen Volks-
hochschule wird an die benutzung dieser neuen
technologie herangeführt. auch erste schritte in der
robotik sowie im schreiben von Computerprogram-
men für den Mikrocontroller arduino werden im Ma-
kerspace ermöglicht.
somit wird die vor-
handene Q-thek auf
der 1. etage zu einer
arbeits- und erleb-
niswelt ausgebaut.
Mobile schallabsor-
bierende säulen-
Konstruktionen die-
nen auch hier zur
dämpfung der ge-
räusche.
der Makerspace ist
ein offener raum für
neue ideen, Poten-
ziale und do-it-Your-
self-Projekte. er entspricht auf einem neuen arbeits-
feld exakt den zentralen aufgaben der bibliothek:
Wissen aufbauen, strukturieren, vermitteln. Zudem
eröffnen sich Chancen für neue Kooperationen und
aktionsfelder, die aufmerksamkeit für die zentralen
anliegen von bibliotheken erzeugen. Vor allen din-
gen ist offenheit wichtig: Jede/r kann im Makerspace
mitmachen.

Intelligentes Ausleihregal im zentralen ein-
gangsbereich entsteht eine selbstverbuchungszone,
in der die nutzenden an drei Plätzen und einem „in-
telligenten rückgaberegal“ Medien ausleihen sowie
zurückgeben können. ein weiterer rückgabeautomat
ist in die außenwand integriert. dieser erlaubt eine
Medienrückgabe auch außerhalb der Öffnungszei-
ten. die benutzung der bibliothek wird dadurch ein-
facher, schneller und kund/innenfreundlicher. Zu-
dem werden über einen neuen Kassenautomaten

Die internationale 
Bibliothek enthält Bücher
und Medien, die für 
Flüchtlinge und 
ehrenamtliche Helfer
/innen von Nutzen sind 
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alle Zahlungsvorgänge inklusive barzahlung und
bargeldlose Zahlung, abgewickelt.

durch den einsatz der automaten wird das Perso-
nal frei für andere aufgaben. auf vielfachen
Wunsch von Kund(inn)en werden auf jeder etage
beratungsplätze eingerichtet. dadurch kann eine
gezielte betreuung der einzelnen bereiche - Maker-
space, internationale bibliothek, schülercenter, 
Q-thek, Kinder- und Jugendbereich, erwachsenen-
bibliothek, eltern- und Kinderbereich sowie die dort
vorhandene technik - erfolgen.

die entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter führt außerdem zu besserem service, einer op-
timierten Medienpräsentation und zur schnelleren
einarbeitung neuer Medien. auch die Öffentlich-
keitsarbeit und Veranstaltungsorganisation wird
intensiviert.

Leselounge zum Austausch das sich Wohlfüh-
len wird in bibliotheken immer wichtiger. aus die-
sem grund wird im erdgeschoss zusätzlich eine „le-
selounge“ errichtet - auch um die Menschen an die
einrichtung zu binden sowie einen austausch zu
ermöglichen. 
in einem angeschlossenen lese-Café finden Kun-
d(inn)en tageszeitungen sowie eine große auswahl
an Zeitschriften in analoger und digitaler form.
selbstredend steht dort auch ein Wlan- Zugang
bereit, um an eigenen geräten gratis im internet zu
surfen. und in einem separaten spielebereich kön-
nen Kinder wie eltern gesellschaftsspiele aller art
ausprobieren. so werden die anderen Kund(inn)en
weniger gestört. ◼
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Für junge Menschen ab 13 Jahren gibt es in der 
Stadtbibliothek Bergheim einen eigenen Bereich

undertzwanzig Millionen Mal haben bürgerin-
nen und bürger 2017 bundesweit öffentliche 

bibliotheken aufgesucht1. davon entfallen 22 Millio-
nen besuche auf die bibliotheken in nordrhein-West-
falen. schon lange kommen die besucher/innen nicht
mehr nur, um bücher auszuleihen oder dort Zeitung
zu lesen. 
selbstredend sind bibliotheken auch im digitalen Zeit-
alter weiterhin ort der literatur und leseförderung.
Vielerorts haben sie ihr angebot jedoch erweitert und
sich zu aufenthaltsorten gewandelt. Man lernt in
gruppen oder sucht einen ruhigen Platz, um allein zu
studieren. Man trifft sich im Makerspace oder im 
repair-Café, man möchte einen 3d-drucker auspro-
bieren oder nimmt an einem gaming-turnier teil. Man
lässt sich den neuen e-book-reader erklären oder in-
formiert sich über das thema fake news.

Größere Vielfalt die digitalisierung hat nicht nur
das Medienangebot öffentlicher bibliotheken verän-
dert. auch die angebotsvielfalt ist größer als vor zehn
Jahren. die Kommunikation mit den Kund(inn)en fin-

Weit mehr als ein 
Bücherhort 
Digitalisierung und online-kommunikation setzten 
bibliotheken unter Veränderungsdruck, dem sie mit 
neuen konzepten und stärkerer Fokussierung auf die 
kund/innenwünsche begegnen 

h

Petra Büning ist ist 
Vorstandsmitglied 
im Deutschen 
Bibliotheksverband e.V.

DIE AUTORIN

� bericht zur lage der bibliotheken 2018/2019, deutscher bibliotheks-
verband, 2018 https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/
user_upload/dbV/publikationen/dbv_Jahresbericht2018_final_v2.pdf
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In modernen Biblio-
theken finden sich 
sowohl klassische 
Bücher als auch 
digitale Medien
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nach Möglichkeit eine automatisierte Verbuchung
mittels rfid-technik3 sowie eine adäquate gebäude-
infrastruktur. 
Kabelgebundene netzwerkanschlüsse sowie ausrei-
chend steckdosen zum laden mobiler endgeräte sind
ebenso notwendig wie ein leistungsfähiges Wlan.
bundesweit bieten rund 80 Prozent der öffentlichen
bibliotheken in städten über 50.000 einwohner/innen
Wlan an.4 in nordrhein-Westfalen verfügen darüber
194 von 264 kommunalen bibliotheken. 
doch nur in wenigen fällen hat man sich vor einrich-
tung des drahtlosen netzwerks gedanken gemacht,
wie leistungsfähig dieses sein muss. Wie viele Perso-
nen werden das Wlan für welche Zwecke gleichzeitig
nutzen? Wurde vor der installation das gebäude auf
seine funktechnischen besonderheiten untersucht
(ausleuchtung)? bereits dieses beispiel zeigt, dass 
bibliotheken nur durch eine sorgfältige Planung - 
sowohl auf der strategischen als auch auf der techni-
schen ebene - fit werden können für die digitalisie-
rung. 

Digitale Medienvielfalt 2017 zeichnete die stif-
tung Warentest die „onleihe“ als Preis-leistungs-sie-
ger bei e-book-flatrates aus. seit gut zehn Jahren
schließen sich öffentliche bibliotheken bundesweit zu
Verbünden zusammen, um den bürgerinnen und bür-
gern ein leistungsstarkes angebot an e-books bereit-
stellen zu können. doch damit nicht genug: Plattfor-
men, über die eine Vielzahl von Zeitschriften und
Zeitungen online bereitgestellt werden, datenbanken
zu spezialthemen - die Vielfalt digitaler Quellen, zu
denen bibliotheken Zugang bieten müssen, nimmt
ständig zu.
diese Vielfalt an Quellen und ihre unterschiedlichkeit
ist eine große Herausforderung der digitalisierung.
Wie ermöglicht man den Kund(inn)en einen nutzungs-
freundlichen Zugriff? „single sign on“ ist dabei das
Zauberwort. einmaliges anmelden soll den Zugang zu
allen Quellen ermöglichen. und selbstverständlich soll
es möglich sein, wie bei google alle Quellen gleichzei-
tig zu durchsuchen. Was so einfach in der anwendung
erscheint, erfordert umfangreiche technische entwick-
lungen und ist vor allem mit hohen Kosten verbunden.
diese aufgabe kann von keiner bibliothek allein gelöst
werden. 
unter dem schlagwort „schnellsuche nrW“ beschäf-
tigen sich nordrhein-westfälische großstädte zusam-
men mit dem Hochschulbibliothekszentrum nrW mit
diesem thema. das nrW-Ministerium für Kultur und
Wissenschaft hat dazu eine Machbarkeitsstudie in
auftrag gegeben, die sich auch mit der finanzierbar-

Die kommu-
nikation mit

den kund(inn)en
findet auf 
elektronischem
Wege statt - sei 
es über Facebook,
Whatsapp oder 
per e-mail

det auf elektronischem Wege statt - sei es über face-
book, Whatsapp oder per e-Mail. in der leseförderung
werden tablet-PCs eingesetzt. und natürlich erwarten
bibliothekskunden und -kundinnen die bereitstellung
eines buches auch als e-book. 
die digitalisierung hat Öffentliche bibliotheken be-
reits verändert und stellt sie gleichzeitig vor große 
Herausforderungen. es geht um: 

• neue angebote
• technische ausstattung und infrastruktur
• erschließung digitaler Medienvielfalt
• rechtliche rahmenbedingungen
• neue anforderung an das Personal
• gesicherte finanzierung

seit der entstehung der Volksbüchereien im 19. Jahr-
hundert bestand die Hauptaufgabe öffentlicher biblio-
theken in der auswahl, anschaffung und bereitstellung
von büchern, vorwiegend für die ausleihe. Man benö-
tigte dafür einen Katalog und auch regale.
die anforderungen an das heutige bibliotheksangebot
sind viel komplexer. dies beginnt mit der gestaltung 
eines auf den jeweiligen Zweck zugeschnittenen ar-
beitsplatzes oder aufenthaltsortes, schließt eine voll-
ständige technische ausstattung ein, erfordert ein ver-
lässliches lan- und Wlan-netzwerk einschließlich der
notwendigen Übertragungsleistung und geschultes
Personal, das qualifizierte unterstützung bieten
kann.2

Mehr als zuhause im Zeitalter der digitalisierung er-
warten besucher und besucherinnen von ihrer biblio-
thek technik, die mindestens dem standard im Privat-
haushalt entspricht, besser aber deutlich darüber
hinausgeht. diese anforderung ist gerade für bibliothe-
ken in Kommunen unter 100.000 einwohner/innen auf-
grund ihrer personellen, räumlichen und finanziellen
ausstattung häufig nur schwer zu erfüllen. 
deshalb ist eine strategische ausrichtung der biblio-
theksarbeit auf die bedürfnisse in der jeweiligen Kom-
mune wichtiger denn je. ist die Konzentration auf bil-
dungsangebote für Kinder und Jugendliche sinnvoll?
sollte die bibliothek ein ort der information und we-
niger der freizeitgestaltung sein? ist sie ein digitales
Kompetenzzentrum oder ein ort für Kreativität, lite-
ratur und Kommunikation? 
und was ist mit der Vermittlung von Medienkompe-
tenz? diese aufgabe können schule und erwachse-
nenbildung nicht allein bewältigen, und dafür sind bi-
bliotheken prädestiniert. Jede aufgabe erfordert
andere technische ausstattung und inhaltliche Kom-
petenzen. 

Ausstattung und Infrastruktur selbstverständ-
lich muss jede bibliothek - unabhängig von ihrer kon-
zeptionellen ausrichtung - über eine zeitgemäße edV-
und gebäude-infrastruktur verfügen. Hierzu gehört
ein modernes bibliotheksverwaltungsprogramm,

2 s.a. „auf dem Weg in eine digitale Zukunft - Handreichung zur 
edV-technischen infrastruktur in Öffentlichen bibliotheken“, 
Ministerium für Kultur und WissenschaftnrW, 2017 http://www.  
brd.nrw.de/schule/pdf/ Handreichung-edV-infrastruktur-
oeffbibliotheken.pdf

3 radio frequency identification, weitere informationen unter: https://
bibliotheksportal.de/ressourcen/digitale-services/rfid/

4 siehe fußnote 1

Kontakt
Petra büning
fachstelle für 
Öffentliche 
bibliotheken nrW
bezirksregierung 
düsseldorf
am bonneshof 35
40474 düsseldorf 
tel. 0211-475-5515
petra.buening@
brd.nrw.de 



14 stÄdte- und geMeinderat �2/20�8 

keit dieser technischen entwicklung auseinandersetzt
und den Weg für eine kooperative umsetzung auf-
zeigt. 

Neue Organisationsformen an diesem Vorhaben
wird deutlich, dass digitalisierung auch bedeutet, sich
über neue organisations- und finanzierungsstruktu-
ren gedanken zu machen. denn die aufgaben sind so
komplex, dass sie nicht mehr von einer bibliothek al-
lein gelöst werden können.

aber nicht nur neue technische und organisatorische
lösungen müssen gefunden werden. Vor allem muss
das urheberrecht an die digitalen rahmenbedingun-
gen angepasst werden. denn die ausleihe von analogen
Medien und e-books wird nicht gleich behandelt. Viele
Verlage vergeben lizenzen für e-books an bibliotheken,
verlangen dafür jedoch deutlich höhere Preise. 
darüber hinaus müssen bibliotheken immer häufiger
monatelang warten, bis sie eine neuerscheinung
überhaupt erwerben können („Windowing“). Hier ist
die Politik gefordert, für die entsprechenden rechtli-
chen rahmenbedingungen zu sorgen. 

Anforderungen ans Personal die Öffentlichen bi-
bliotheken haben sich der digitalisierung gestellt. die
studie „bibliotheken / digitalisierung / Kulturelle bil-
dung. Horizonte 2018“5 des rates für Kulturelle bil-
dung zeigt jedoch, dass die einschätzung der eigenen
Möglichkeiten, digitale teilhabe zu fördern, von der
größe der Kommune abhängt. 61 Prozent der groß-
stadtbibliotheken sind der auffassung, dass sie sich
stark oder sehr stark engagieren. in den kleinen Kom-
munen wird dies nur von elf Prozent der bibliotheken
vertreten.
dieser unterschied ist leicht zu erklären. ein grund ist
beispielsweise, dass die finanziellen und personellen
rahmenbedingungen im ländlichen raum deutlich
beschränkter sind als im großstädtischen bereich. und
dass die gestaltung dieses großen Veränderungspro-
zesses kontinuierliche fort- und Weiterbildung des
Personals erfordert. dies ist bei der knappen Personal-

ausstattung kleiner bibliotheken viel schwieriger zu
realisieren als im team einer großstadtbibliothek.
die Kompetenzerweiterung ist vielschichtig. es geht
nicht nur um kontinuierliche Weiterbildung im bereich
der technik. digitale angebote erfordern umfassende
Kenntnisse im bereich der Medien- und informations-
kompetenz, der digitalen Kommunikation und der
strategischen neuausrichtung. Hier stellt sich die fra-
ge, ob das bibliothekarische fachpersonal nicht durch
expert(inn)en aus anderen bereichen ergänzt werden
muss. ◼

THEMA BIBLIOTHEKEN

5 https://www.rat-kulturellebildung.de/fileadmin/user_upload/pdf/
2018-08-29_bibliotheken_digitalisierung_Kulturelle_bildung_ screen
_final.pdf

Dank Onleihe 
werden E-Book-
Angebote in öffent-
lichen Bibliotheken
immer zahlreicher

Digitalisierung stellt
hohe Anforderungen -
von der Einrichtung
von Arbeitsplätzen
über Netzwerk- und
Internetzugang bis
zur Unterstützung der
Kund(inn)en

SCHAUBILD: FACHSTELLE FÜR ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN NRW

Die Herausforderungen der digitalisierung sind
vielfältig. sie erfordern auch ein umdenken bei
der finanzierung öffentlicher bibliotheken. geht
es bei der gebäudemodernisierung zur schaf-
fung der notwendigen technischen infrastruktur
um einmalige investitionen, entstehen für die
kontinuierliche erneuerung der technischen
ausstattung, die finanzierung von Medien-
lizenzen und die Personalqualifizierung laufen-
de Kosten. damit öffentliche bibliotheken ihre
aufgaben in einer digitalen gesellschaft auch
künftig adäquat erfüllen können, sind zusätzliche
finanzmittel auf dauer vonnöten.
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Die stadt kamp-lintfort hat ihre stadtbücherei in
eine mediathek mit bistro umgewandelt, in dem 
besucher/innen auch außerhalb der Öffnungszeiten
lesen oder gemeinsam arbeiten können 

Neue Möglichkeiten als Dritter Ort
vor allem auch in den niederlanden. diese bibliothe-
ken wurden im Zuge der Planung mit dem arbeits-
team und den zukünftigen Partnern für den dritten
ort besucht. dadurch wurden viele anregungen ge-
wonnen. 

Ankerpunkt Café Was macht die im März 2017 
eröffnete Mediathek in Kamp-lintfort nun zum 
dritten ort? sicherlich zum einen der Café-bereich
im eingang. Jede(r) besucher/in, welche(r) die Media-
thek betritt, kommt zunächst in das bistro 26, ein
helles freundliches Café mit umfassendem getränke-
angebot sowie warmen und kalten snacks. 
besucher/innen können sich dort mit anderen Men-
schen treffen und sich wie in einem normalen Café un-
terhalten. sie können aber auch allein dorthin gehen,
einen Kaffee trinken und sich dazu aus dem unmittel-
bar angrenzenden bereich der Mediathek eine Zei-
tung, eine Zeitschrift oder ein buch zum lesen holen. 
das Café wird privat betrieben. anstelle einer Pacht
übernimmt der betreiber die aufsicht für den vorde-
ren open library-bereich, wenn das bibliotheksper-
sonal andere aufgaben erledigt oder nicht anwesend
ist. so konnten die Öffnungszeiten von bisher 24 Wo-
chenstunden ohne zusätzliches Personal mehr als
verdoppelt werden. ein teil der Mediathek lässt sich
somit auch dann nutzen, wenn die übrige bibliothek
geschlossen ist.

Lernen und arbeiten ein weiterer aufenthaltsbe-
reich im sinne des dritten ortes sind die unter-
schiedlichen lern- und arbeitsorte. so gibt es in allen

s war der amerikanische soziologe ray olden-
burg, der ende der 1980er-Jahre den begriff

„dritter ort“ allgemein bekannt machte1. gemeint
war damit ein ort neben den zwei klassischen auf-
enthaltsorten „zuhause“ und „arbeits-/ausbildungs-
ort“. oldenburg benannte damals gemeinderäume,
Kirchen, Cafés und bibliotheken als mögliche dritte
orte, wenn sie bestimmte charakteristische eigen-
schaften aufweisen:

• neutraler ort, wo man kommen und gehen kann
und wo man sich wohlfühlt

• Von außen leicht zugänglich und einladend, man
geht auch gern allein dort hin

• informelles Zusammenkommen ist möglich
• besucher/innen kommen regelmäßig
• ort trägt zur lebendigen gemeinschaft bei und för-

dert das gefühl der Zugehörigkeit

für bibliotheken wurde das Konzept schon vor Jah-
ren aufgegriffen. so war es für die stadt Kamp-lint-
fort selbstverständlich, die idee des dritten ortes in
die Planung der neuen Mediathek einzubeziehen.
gute beispiele gab es einige - in deutschland und

e

Mit ihrer Mediathek
hat die Stadt 

Kamp-Lintfort das
Konzept der „Open 
Library“ umgesetzt

Dr. Christoph 
Müllmann ist erster
beigeordneter der
stadt Kamp-lintfort
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� ray oldenburg: the great good Place, 1989
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bereichen arbeitstische mit
Wlan-Zugang sowie der
notwenigen ausstattung
für laptops, tablets oder
sonstige endgeräte der
Kund(inn)en. schüler/in-
nen, studierende, aber auch
andere gruppen, können
dort allein oder gemeinsam
lesen und arbeiten. Wenn
sie sich unterhalten wollen,
gibt es bereiche mit akusti-
scher separierung durch
stellwände oder vollständi-
ger räumlicher trennung.
selbstredend gibt es auch ei-
nen großen bereich für Kin-
der und Jugendliche - flexibel
eingerichtet, damit dort Ver-
anstaltungen in unterschied-
lichen formaten stattfinden
können. besonderer Höhe-
punkt sind eine mit Kissen

ausgelegte leseecke und ein Kletternetz in drei Metern
Höhe, wohin sich die Kinder und Jugendlichen mit ih-
rem lesestoff zurückziehen können. 
ergänzt wird das ganze von dem „Zockerzimmer“ -
ein raum mit spielkonsolen, der individuell nach
Voranmeldung an der theke oder auch außerhalb
der Öffnungszeiten durch Jugendgruppen genutzt
werden kann.

Sofas zum Schmökern für romanlesende gibt es
in deren bereich eine besondere Wohlfühl-oase aus
bequemen lesesofas, die über eck gestellt einen ge-
mütlichen lesebereich bilden. dieser wird auch re-
gelmäßig vom literaturkreis des fördervereins ge-
nutzt. im sommer steht außerdem die rückwärtige
leseterrasse zur Verfügung.
neben dem förderverein der Mediathek („lesart“)
haben weitere Vereine dort ihren standort. das sind

die fördergemeinschaft für bergmannstradition, der
Verein Kloster Kamp und der Verein niederrhein. alle
drei beschäftigen sich mit aspekten der Kamp-lint-
forter geschichte und mit den bezügen darüber 
hinaus. die Mediathek stellt ihnen einen raum zur
Verfügung, in dem sie ihre wichtigste literatur auf-
bewahren und den sie zu bestimmten Zeiten oder
nach Vereinbarung interessierten schüler(inne)n
oder Heimatforscher(inne)n öffnen.
Zwei wichtige aspekte des dritten ortes sind noch
zu erwähnen. „gern besucht“, „einladend“, „mit
Wohlfühl-Charakter“ ist eine bibliothek nur dann,
wenn sie zentral liegt und die architektur diesen
Wohlfühl-Charakter auch ausstrahlt. dazu reicht es
nicht aus, regale, tische und stühle in einen geeig-
neten raum zu stellen. Vielmehr braucht es ein über-
zeugendes architektonisches Konzept - möglichst
schon für die äußere gestaltung, auf jeden fall aber
für das „innenleben“. 

Konzept lockt Besucher/innen nur wenn
raumkonzeption, Möbel, beleuchtung mit den Ma-
terialien und farben ein stimmiges ganzes ergeben,
kommen besucher/innen gerne und bleiben - nicht
nur zum ausleihen eines buches. und last but not le-
ast: besucher/innen müssen auch mit blick auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor ort das gefühl
haben, gern gesehen zu sein - im Café wie in der Me-
diathek. 
dabei kommt es darauf an, den unterschiedlichen
gruppen mit ihren divergierenden interessen und
bedürfnissen jeweils so viel raum wie möglich zu
geben. das kann im einzelfall auch bedeuten, einer
gruppe grenzen zu setzen, damit die andere gruppe
nicht „flieht“. es mag eine banalität sein, bedarf aber
immer wieder des genauen Hinsehens und notfalls
des nachjustierens. die besucher/innen des Hauses
geben aber seit der eröffnung zu erkennen, dass ge-
nau dieses Ziel, Wohlfühlatmosphäre zu schaffen,
mit dem neuen Konzept und der neuen architektur
der Mediathek erreicht wurde. ◼

Das Café im Eingangsbe-
reich der Mediathek bietet
Getränke und Kleinigkeiten
zum Verzehr an

Während der 
verlängerten 
Öffnungszeiten
laden Lesesofas zum 
Verweilen einWeitere Informa-

tionen im Internet
unter www.kamp-
lintfort.de/de/
inhalt/mediathek-
2477888 
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as thema bibliotheksgesetz ist in Politik und
fachwelt nichts neues. auslöser für eine inten-

sivere politische auseinandersetzung war der ab-
schlussbericht der enquête-Kommission „Kultur in
deutschland“, der anfang 2008 erschien und nach-
drücklich bibliotheksgesetze als zentrales instrument
zur stärkung und Weiterentwicklung der bibliothe-
ken forderte. schon im selben Jahr hat thüringen als
erstes deutsches bundesland ein bibliotheksgesetz
verabschiedet. sachsen-anhalt (2010), Hessen
(2010/2016), rheinland-Pfalz (2014) und schleswig-
Holstein (2016) folgten. 
die Mehrheit der länder hat sich für einen anderen
Weg entschieden. einige wie bayern oder branden-
burg stellten einen bibliotheksentwicklungsplan auf,
in dem die zentralen Vorhaben skizziert sind und de-
ren umsetzung festgelegt wurde. dabei müssen sich
bibliotheksgesetz und bibliotheksentwicklungsplan
nicht ausschließen. so hat thüringen ergänzend zu
seinem bibliotheksgesetz auch einen bibliotheksent-
wicklungsplan veröffentlicht. 
schleswig-Holstein ist den umgekehrten Weg gegan-
gen, indem zunächst eine „agenda zur entwicklung
der bibliotheken 2012-2017“ vereinbart und danach
das bibliotheksgesetz beschlossen wurde. in den
meisten anderen bundesländern verläuft die diskus-

auch wenn bisher nur wenige bundesländer regelungen für die 
bibliotheken getroffen haben, gibt es eine lebhafte Diskussion über 
ziele und Wege der umsetzung - auch in nordrhein-Westfalen

Bibliotheken in 
Nordrhein-Westfalen 
erhoffen sich Vorteile

von einem echten 
Fachgesetz  

Überlegungen zu einem Bibliotheksgesetz 

sion über ein mögliches bibliotheksgesetz weiterhin
engagiert - so auch in nordrhein-Westfalen. 

Anstoß Kulturförderung Wie konkret die be-
schäftigung mit diesem thema hierzulande wurde,
zeigt sich unter anderem daran, dass aus dem nrW-
landtag heraus bereits gesetzentwürfe erarbeitet
wurden. aufgegriffen wurde das thema auch im Kon-
text der Verabschiedung des nordrhein-westfäli-
schen Kulturfördergesetzes 2014, in dem einige re-
gelungen zur bibliotheksförderung enthalten sind.
diese beziehen sich allerdings, da es sich um ein Kul-
turfördergesetz handelt, nur auf die öffentlichen bi-
bliotheken, nicht auf das wissenschaftliche biblio-
thekswesen. 
im aktuellen Koalitionsvertrag von Cdu und fdP wird
das thema wieder mit einer klaren Perspektive be-
nannt. so sollen das Kulturfördergesetz weiterent-
wickelt und ein bibliotheksgesetz initiiert werden.
um dieses klare statement umzusetzen, bedarf es
der Klärung einiger fragen. 

Warum Bibliotheksgesetz? Mit der ausarbei-
tung und dem beschluss eines bibliotheksgesetzes
sind vor allem drei erwartungen verbunden: eine
aufwertung der bibliotheken, ihre finanzielle absi-

D

Dr. Hildegard Kaluza  
ist abteilungsleiterin 
im nrW-Ministerium 
für Kultur und 
Wissenschaft
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cherung und eine größere Klarheit bezüglich ihrer
aufgaben. Zweifellos hat ein gesetz den effekt, dass
über den betreffenden bereich mehr nachgedacht
und diskutiert wird. schon dies führt zu mehr auf-
merksamkeit und in vielen fällen zu einem bedeu-
tungszuwachs des betreffenden bereichs. 
ob dies zur Konsequenz hat, dass auch die finanzie-
rung abgesichert wird, ist jedoch zweifelhaft. Was
ein bibliotheksgesetz allerdings leisten kann, ist eine
bessere definition der aufgaben von bibliotheken
auch und gerade im Hinblick auf landesweite Ziel-
setzungen. 
in jedem fall kann ein gesetz die vorhandenen
rechtsvorschriften zum bibliothekswesen in nrW
zusammenfassen und in einer einzigen Vorschrift
systematisieren. Zu den vorhandenen rechtsvor-
schriften gehören das Pflichtexemplargesetz und der
erlass zur ablieferung amtlicher druckschriften, ge-
gebenenfalls weitere Vorschriften aus dem bereich
der wissenschaftlichen bibliotheken. für die kommu-
nalen bibliotheken kann, wie es bereits im Kulturför-
dergesetz erfolgt ist, beispielsweise eine finanzielle
förderung durch das land grundsätzlich festge-
schrieben werden, ebenso die einrichtung einer bi-
bliotheksfachstelle.

Unterschiedliche Reichweite schon die bisher
erlassenen gesetze der bundesländer zeigen, dass
es das eine bibliotheksgesetz nicht gibt. die gesetze
stecken im Wesentlichen einen politischen rahmen
ab und haben dabei eine sehr unterschiedliche
reichweite. Während das thüringer bibliotheksge-
setz eher kursorisch den status quo darstellt und

auf jede konkrete regelung verzichtet, hat das bi-
bliotheksgesetz schleswig-Holstein beispielsweise
das Pflichtexemplargesetz integriert, eine Pflicht
des landes zur förderung der kommunalen biblio-
theken festgeschrieben und die landesbibliotheks-
aufgaben definiert. 
auch das Hessische bibliotheksgesetz umfasst die
Pflichtexemplar-regelungen und enthält darüber 

hinaus einen Para-
graphen zum um-
gang mit dem kultu-
rellen erbe, sieht die
förderung des landes
für öffentliche biblio-
theken aber nur als
Kann-bestimmung
vor. Äußerst knapp ist
das bibliotheksgesetz
des landes sachsen-
anhalt, das eher
Wünsche formuliert
als regelungen trifft. 
die einzelnen biblio-
thekssparten in nrW
sehen denn auch sehr

unterschiedlichen regelungsbedarf. die öffentlichen
bibliotheken - vorwiegend in kommunaler träger-
schaft - sehen sich als sogenannte freiwillige aufga-
be immer wieder in ihrer existenz bedroht. sie er-
warten eine grundsätzliche absicherung, zu der
unbedingt eine gesicherte finanzielle förderung
durch das land gehört. das formulieren auch die bi-
bliothekarinnen und bibliothekare in den kommu-

nalen bibliotheken als
dringenden Wunsch, der
angemessen berücksich-
tigt werden müsste. 

Verantwortung des
Landes diese forderung
vertritt auch der deutsche
bibliotheksverband als
zentrale Maßnahme zur
sicherung und Weiterent-
wicklung der öffentlichen
bibliotheken. die mögli-
chen folgen für das land
aus dem Konnexitätsprin-
zip erschweren allerdings
eine lösung und sind si-
cherlich der grund, wa-
rum keines der biblio-
theksgesetze in anderen
bundesländern diese for-
derung umgesetzt hat. 
denn eine Pflicht zu ein-
richtung und betrieb kom-
munaler bibliotheken in

Besonders kleine Stadtbüchereien wünschen sich
eine Absicherung durch das Land
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Zum erfahrungsaustausch trafen sich rund 40 hauptamtliche leiter von feuerwehren und städtische
feuerschutzdezernenten aus ganz nordrhein-Westfalen Mitte november 2018 in der Hauptwache der
stadt ahlen. Zweimal pro Jahr kommt die runde unter Moderation des städte- und gemeindebundes
nrW zusammen. Prominentester gast war Cornelia de la Chevallerie, leiterin der abteilung 3 „gefahren-

abwehr“ im nrW-Ministerium
des innern. das foto zeigt von
links Walter Wolf (leiter feuer-
wehr ahlen), Sonja Scharnhorst
(innenministerium nrW), Cor-
nelia de la Chevallerie (abtei-
lungsleiterin innenministeri-
um nrW), Andreas Wohland
(beigeordneter städte- und ge-
meindebund) sowie Christoph
Schöneborn (landesgeschäfts-
führer Verband der feuerweh-
ren nrW)

Erfahrungsaustausch Feuerwehr in Ahlen
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einem landesgesetz würde die Verantwortung für
die finanzierung wegen des Konnexitätsprinzips
mehr von der kommunalen ebene auf die landesebe-
ne verschieben. ob dies für das land zu leisten sein
wird, erscheint zweifelhaft. Vermieden werden muss
auf jeden fall, dass vor diesem Hintergrund die stan-
dards abgesenkt werden, da dies im ergebnis die 
situation verschlechtern würde. 
die Hochschulbibliotheken wiederum werden im
Hochschulgesetz nicht explizit erwähnt, unterliegen
aber selbstredend als bestandteil der Hochschule den
dort getroffenen regelungen. im rahmen eines bi-
bliotheksgesetzes besteht für die Wissenschaftlichen
bibliotheken in einzelfragen regelungsbedarf, etwa
hinsichtlich der nutzung ihrer bestände durch exter-
ne und die Möglichkeit, hierfür gebühren zu erheben,
oder auch zu unterschiedlichen dienstrechtlichen
aspekten. 
das Pflichtexemplargesetz, das einen wesentlichen
teil der landesbibliotheksaufgaben regelt, mit denen
die universitätsbibliotheken in bonn, düsseldorf und
Münster betraut sind, könnte inhaltlich erweitert
und in ein bibliotheksgesetz integriert werden. für
die einrichtung und den unterhalt von schulbiblio-
theken gibt es bisher weder regelungen noch eine
eindeutige Zuständigkeit auf landesebene. Hier ist
ebenfalls Handlungsbedarf erkennbar.

Neue Akzente in einem bibliotheksgesetz für
nordrhein-Westfalen sollten vor allem Zielvorstell-
ungen für die entwicklung des bibliothekswesens
benannt werden. dabei geht es zum einen um die
landesweite absicherung dieser wichtigen kulturel-
len infrastruktur. ein baustein dafür ist die Veranke-
rung der bewährten fachstelle für öffentliche biblio-
theken, die schon jetzt vielfältige förderansätze
konzipiert und umsetzt. 
Zum anderen müssen insbesondere impulse zur Wei-
terentwicklung der öffentlichen bibliotheken gesetzt
werden. dabei müssen die erkennbaren risiken und
Chancen, die mit der digitalisierung verbunden sind,
aufgegriffen und entwicklungsmöglichkeiten für 
bibliotheken aufgezeigt werden. 
unter dem stichwort „dritte orte“ sind interessante
Perspektiven breit diskutiert und gerade für den bi-
bliotheksbereich als hochrelevant identifiziert wor-
den. das bibliotheksgesetz müsste hier eckpunkte
setzen, die es den bibliotheken ermöglichen, nach
und nach eine Öffnung ihrer einrichtung hin zu ei-
nem kulturellen treffpunkt mit unterschiedlichen
angeboten zu vollziehen.

Regelungen zusammenführen der umfassend-
ste ansatz ist ein gesetz, das alle bibliotheksrelevan-
ten aspekte abdeckt und die an vielen stellen vor-
handenen regelungen zusammenführt. es schließt
regelungen für die kommunalen und wissenschaftli-
chen bibliotheken ein und umfasst auch die landes-

zweifellos
hat ein gesetz

den effekt, dass
über den betreffen-
den bereich mehr
nachgedacht und
diskutiert wird

bibliotheksaufgaben sowie das schulbibliotheks-
wesen. die Pflichtexemplar-regelungen sind darin
unverzichtbarer bestandteil. 
ob dieser ansatz geeignet ist, muss sich im Weiteren
erweisen. eine alternative könnte auch ein äußerst
schlankes gesetz sein, das vor allem grundsätze de-
finiert und durch einen bibliotheksentwicklungsplan
ergänzt wird. so könnte womöglich ein größerer
spielraum für die Verabredung konzeptioneller ent-
wicklungen erreicht werden.
das nrW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft
wird das thema 2019 vorantreiben und dabei die ex-
ternen akteure und akteurinnen intensiv einbezie-
hen. Zu erwarten ist eine lebhafte debatte, an deren
ende eine nachhaltige stärkung der bibliotheken ste-
hen soll. 
auch ohne entsprechendes gesetz gilt die förderung
der kommunalen bibliotheken in nordrhein-Westfa-
len als ausgesprochen gut und zukunftsweisend. aus
sicht der kommunalen bibliotheken geht es vor al-
lem darum, bei der erarbeitung eines bibliotheksge-
setzes die Veränderungen und entwicklungen durch
die digitalisierung einzubeziehen und positiv zu be-
fördern. Ziel muss es sein, zwischen Kommunen und
land ein gemeinsames Verständnis für die notwen-
digkeit eines attraktiven und leistungsfähigen biblio-
thekswesens festzuschreiben und die dafür notwen-
digen schritte zu vereinbaren. ◼

bei der sitzung des Präsidiums des städte- und gemeindebundes (stgb) nord-
rhein-Westfalen am 21.11.2018 wurden aus dem Kreis der Mitglieder drei Per-
sonen zu weiteren Vizepräsidenten gewählt: die bürgermeister (v.li.) Prof. Dr.
Christoph Landscheidt, sPd (stadt Kamp-lintfort), Michael Dreier, Cdu (stadt
Paderborn) und Kai Abruszat, fdP (gemeinde stemwede). sie verstärken das
team um Präsident bürgermeister Roland Schäfer, sPd (stadt bergkamen, im
bild rechts). insgesamt bilden nun acht Präsidiumsmitglieder die engere füh-
rungsriege des gremiums. in deren auswahl spiegelt sich wie im Präsidium
selbst das ergebnis der jüngsten nrW-Kommunalwahl wider.

Drei neue Vizepräsidenten beim 
StGB NRW
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ie gesetzgebung im Kulturbereich fällt gemäß
art. 70 grundgesetz (gg) ausschließlich in die

Kompetenz der länder. Mit blick auf die situation in
anderen bundesländern erweisen sich die Überle-
gungen zur schaffung eines bibliotheksgesetzes
nordrhein-Westfalen keinesfalls als novum. in der
Vergangenheit haben mehrere landesparlamente ei-
gene bibliotheksgesetze beschlossen. deren rege-
lungsgehalt hält sich allerdings in grenzen: 

• Thüringen: das thüringer gesetz zum erlass und
zur Änderung bibliotheksrechtlicher Vorschriften
(thüringer bibliotheksrechtsgesetz - thürbibrg1)
aus dem Jahr 2008 war das erste seiner art in
deutschland. es beschreibt die funktion wissen-
schaftlicher sowie öffentlicher bibliotheken und
weist der Hochschulbibliothek der friedrich-schil-
ler-universität Jena den titel „thüringer universi-
täts- und landesbibliothek Jena“ zu. außerdem
betont der gesetzestext, dass „das kulturelle erbe
in den bibliotheken durch sachgerechte aufbe-
wahrung und erschließung sowie durch geeignete
Maßnahmen der Konservierung, restaurierung
und digitalisierung zu schützen, zu bewahren und
für den öffentlichen gebrauch zu erhalten“ ist. 

Bibliotheksgesetze anderer
Bundesländer 

eine durch das land unterhaltene fachstelle für
öffentliche bibliotheken (landesfachstelle) berät
bibliotheken und ihre träger. im Übrigen obliegt
die finanzierung der bibliotheken den jeweiligen
trägern. diesen wird in diesem Zusammenhang 
eine landesförderung gewährt. 

• Sachsen-Anhalt: das bibliotheksgesetz des landes
sachsen-anhalt (biblg lsa)2 aus dem Jahr 2010 ist
inhaltlich im Prinzip dem thüringer Vorbild gefolgt.
allerdings enthält es zusätzlich eine legaldefinition
des bibliotheksbegriffs, nach dem eine bibliothek
„jede vom land, den Kommunen und gemeindever-
bänden sowie von den unter der aufsicht des landes
stehenden juristischen Personen unterhaltene, ge-
ordnete und erschlossene sammlung von büchern
und anderen Medien in körperlicher und unkörper-
licher form“ ist. die landesbibliothek (Martin-lu-
ther-universität Halle-Wittenberg) wird in sachsen-
anhalt durch das Hochschulrecht bestimmt. 

• Hessen: das Hessische bibliotheksgesetz (Hess-
biblg)3, ebenfalls aus dem Jahr 2010, enthält im
Wesentlichen regelungen, die denjenigen der ge-
setze thüringens und sachsen-anhalts entspre-

Dr. Jan Fallack  
ist referent für 
schule, Kultur und
sport beim städte-
und gemeindebund
nrW
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Der rechtsrahmen für bibliotheken in thüringen, sachsen-anhalt,
hessen, rheinland-Pfalz und schleswig-holstein bringt keine
neuerungen, die eine Übernahme durch nrW erfordern würden

In Deutschland gibt es
bisher kein einheit-
liches Bibliotheksrecht 
in Gesetzesform
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Solarkataster für NRW online
unter www.solarkataster.nrw.de können sich Hauseigentümer/innen,
besitzer/innen von gewerbe-immobilien, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Kommunen und energieversorger seit kurzem einfach und schnell
über Möglichkeiten der Photovoltaik und der solarthermie auf ihren
immobilien informieren. neben einer eingabemaske zur berechnung
einzelner dachflächen enthält das solarkataster Hinweise zu Planung
und bau einer solaranlage. nach angaben des nrW-Wirtschaftsmi-
nisteriums gibt es auf den dächern in nrW Potenzial zur Produktion
von 68 terawattstunden (tWh) strom im Jahr. erzeugt werden derzeit
aber nur knapp vier tWh jährlich. Kommunen können das solarkatas-
ter über einen link - zugeschnitten auf das jeweilige gebiet - in ihr 
internet-angebot einbinden. 

Kein echter Bedarf die Vorbilder der bibliotheksge-
setze aus thüringen, sachsen-anhalt, Hessen und
rheinland-Pfalz bieten für den landesgesetzgeber
nordrhein-Westfalens keine Veranlassung, in entspre-
chender Weise tätig zu werden. die dort enthaltenen
regelungen sind im hiesigen landesrecht überwie-
gend bereits an anderer stelle korrekt verortet oder
könnten - soweit erforderlich - dort eingefügt werden. 
anders verhält es sich mit einer Pflichtaufgabenzu-
weisung an die träger der kommunalen selbstver-
waltung nach dem Vorbild schleswig-Holsteins. ein
solches Konstrukt existiert in nordrhein-Westfalen
bislang nicht. es könnte wegen der Konnexitätsvor-
gaben aus art. 78 abs. 3 der nrW-Verfassung auch
nicht ohne weiteres etabliert werden. 
solange das land eine entsprechende Willensbildung
nicht vollzieht, werden die Kommunen mit ihren 
bibliotheken weiterhin im bereich der freiwilligen
selbstverwaltungsaufgaben agieren. Vor diesem Hin-
tergrund wäre eine nachhaltige stärkung der kommu-
nalen Haushalte im Kulturbereich für die bibliotheks-
landschaft besser als eine symbolische gesetzgebung
ohne konkreten rechtlichen Wert. ◼

chen. landesbibliothekarische aufgaben nehmen
in Hessen die Hochschul- und landesbibliothek
rheinMain, die universitätsbibliothek Johann
Christian senckenberg, die universitäts- und lan-
desbibliothek darmstadt, die Hochschul- und lan-
desbibliothek fulda und die universitätsbibliothek
Kassel - landesbibliothek und Murhardsche biblio-
thek der stadt Kassel - wahr. das Hessische gesetz
inkorporiert zudem eine Pflichtexemplar-rege-
lung.  

• Rheinland-Pfalz: das landesbibliotheksgesetz
(lbibg)4 rheinland-Pfalz, 2014 in Kraft gesetzt durch
das landesgesetz zum erlass eines bibliotheksge-
setzes und zur Änderung und aufhebung weiterer
bibliotheksbezogener Vorschriften, hat weitgehend
die hessische rechtslage reproduziert. anders als in
den genannten bundesländern ist die landesbiblio-
thek in rheinland-Pfalz - das landesbibliothekszen-
trum rheinland-Pfalz (lbZ) - nicht einer einzelnen
wissenschaftlichen bibliothek angegliedert. sie bil-
det stattdessen eine dienstleistungseinrichtung
mit fünf standorten, die unmittelbar dem zustän-
digen Ministerium untersteht. 

• Schleswig-Holstein: das durch das gesetz für die
bibliotheken in schleswig-Holstein und zur Ände-
rung des landespressegesetzes aus dem Jahr 2016
in Kraft gesetzte bibliotheksgesetz (biblg)5 schles-
wig-Holstein ist den Vorschriften in den genannten
bundesländern zwar strukturell ähnlich. es enthält
aber als bislang einziges landesgesetz seiner art ei-
ne Pflichtaufgabenzuweisung an die träger der
kommunalen selbstverwaltung. 
die begründung des regierungsentwurfs6 führt da-
zu aus, dass „den gemeinden und den gemeinde-
verbänden ein gewährleistungsauftrag hinsichtlich
einer bibliothekarischen grundversorgung entspre-
chend der derzeitig bestehenden bibliotheksland-
schaft auferlegt“ werde. 

Das Land Thüringen
weist Bibliotheken
die Aufgabe zu,das
kulturelle Erbe zu
bewahren
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as ist das Wunderbare an bibliotheken: sie sind
der ort schlechthin zum treffen, träumen, spie-

len und lernen, an dem alle Menschen willkommen
sind. und sie bieten längst viel mehr als nur bücher.
das aber wissen nicht alle bürgerinnen und bürger. 
die „nacht der bibliotheken“, seit 2005 alle zwei Jah-
re organisiert vom Verband der bibliotheken des lan-
des nordrhein-Westfalen e. V. (vbnw), verfolgt das
Ziel, einer möglichst breiten Öffentlichkeit nahezu-
bringen, welche Möglichkeiten die bibliothek für je-
de(n) einzelne(n) eröffnet. die nächste „nacht“ fin-
det am 15. März 2019 statt. Knapp 200 bibliotheken,
zum großen teil kirchliche und kommunale Öffentli-
che bibliotheken (Öbs), werden teilnehmen.

Ziel Aufmerksamkeitdas angebot an kulturellen
Veranstaltungen und bildungsangeboten ist groß,
besonders in ballungsräumen. Wie also kann man
sich hervorheben unter all denen, die auffallen wol-
len? aufgrund der struktur der bibliothekslandschaft
war es von anfang an Konzept der „nacht der biblio-
theken“, auf sogenannte leuchtturmprojekte zu ver-
zichten. denn wo fänden sich die vielen kleinen bi-
bliotheken wieder, wenn lediglich in einer

alle zwei Jahre bei der „nacht der bibliotheken“, der wichtigsten 
lobbyveranstaltung in nordrhein-Westfalen, können bibliotheken ihr 
leistungsspektrum vorführen und neue kund(inn)en anlocken

In der Nacht der 
Bibliotheken werden

Stadtbüchereien 
auch schon einmal 

zur modischen 
Pop-up-Boutique

Orte zum Treffen, Träumen, Spielen, Lernen 

großstadtbibliothek ein super-Promi, der durchschla-
gendes Medieninteresse garantiert, einem über-
schaubaren Publikum einen netten abend bereitet
und dafür das gesamte budget verbraucht wird? des-
halb setzt die „nacht der bibliotheken“ konsequent
auf die Kraft und Kreativität der vielen teilnehmen-
den bibliotheken. denn diese bürgen für Qualität. 
die bibliotheken entwickeln ihre Programme für den
abend selbst, bewerben ihre Veranstaltung mit den
kostenfrei zur Verfügung gestellten Plakaten und fly-
ern, fragen zusätzlich sponsoren an und aktivieren
ihre fördervereine. ihre rahmenbedingungen sind
dabei extrem unterschiedlich. in die stadtbibliothek
Münster oder in oberhausen kommen zur „nacht der
bibliotheken“ mehr als 1.500 gäste und sind begeis-
tert von unterschiedlichen attraktionen auf mehre-
ren etagen. 

Run auf Karten in der kleinen Öffentlichen biblio-
thek in Westfalen ist die Veranstaltung schon Wo-
chen vorher ausverkauft. Hier übernachten 15 Kinder,
lesen im licht ihrer taschenlampen und machen die
nacht zum tag. auch für diese gäste ist die aktion ein
einmaliges erlebnis.

D

Susanne Larisch 
ist referentin für
Öffentlichkeitsarbeit
beim Verband der 
bibliotheken des 
landes nrW
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für mediale aufmerksamkeit und manche schlagzei-
le sorgen die schirmherrinnen und schirmherren, die
ihr amt als prominente fürsprecher der bibliotheken
gerne wahrnehmen. Wenn die Wdr-Moderatorin
Christine Westermann - das Motto 2009 war „biblio-
theken bauen brücken“ - betont, bibliotheken seien
auch immer „treffpunkte, ein fröhliches nebeneinan-
der verschiedener Kulturen“, wird das gerne zitiert. 
Zum Motto „total verknallt in bibliotheken“ war 2011
der Wissenschaftsjournalist und Moderator ranga
Yogeshwar ein überzeugender botschafter.
Yogeshwar formulierte in der Pressekonfe-
renz, er schätze bibliotheken als orte, an de-
nen es „nicht um Kommerz, sondern um
Qualität und Wahrheit“ gehe. und er zeigte
sich überzeugt: „bibliotheken sind orte der
begegnung, in denen sich Menschen mit ei-
ner besonderen, vielleicht einer besonders
liebenswerten grundhaltung treffen“. 

Überraschendes im Fokus bibliotheka-
rinnen und bibliothekare erleben es immer
wieder: Menschen, die nach 20 Jahren mal
wieder ins Haus kommen, sind verblüfft, wie
sehr sich die angebotspalette verändert hat.
da stehen nicht nur reihenweise Computer
- die PC-stationen sind tatsächlich alle be-
setzt. in lernkabinen sitzen gruppen von Jugendli-
chen und arbeiten zusammen. Kinder spielen gemein-
sam Playstation und versuchen, ihre freudenschreie
zu dämpfen. 
in der Kuschelecke besprechen Mädchen ihre Hör-
figuren, sogenannte tonies. 3d-drucker produzieren
mehr oder weniger nützliche objekte, die von den 
bibliotheksnutzenden vorher einprogrammiert wur-
den. Kinder bauen legotechnik-raumfahrzeuge und
programmieren kleine Computer. das ist alltag in Öf-
fentlichen bibliotheken. dennoch hält sich in den
Köpfen der nicht-nutzenden - auch solchen, die an
den „stellschrauben der gesellschaft“ drehen - das
bild von der bibliothek als Medien-ausleihstation. 
Mit wechselnden Mottos rückt die „nacht der biblio-
theken“ die vielfältigen angebote der bibliotheken in
den fokus. unter dem Motto „the place to be“ wurde
2017die bibliothek als ort zum treffen, träumen und
lernen dargestellt. das Motto „emotion - bibliothe-
ken bewegen“ rückte 2015 onleihe, ebook-reader,
Konsolenspiele, Hybrid- und app-games in den Mit-
telpunkt. das Motto wurde - sehr zur freude der 
besucher/innen - in vielen bibliotheken zwischen bü-
cherregalen und Verbuchungstheken mit Hip-Hop-
Workshops, Jongleur(inn)en, rollerskater(inne)n und
artist(inn)en ganz wörtlich umgesetzt. 

Selber anpacken 2019 steht die nacht der biblio-
theken unter dem Motto „Mach es!“. denn action
statt Konsum ist zurzeit ein großes thema, das bi-
bliotheken mit der einrichtung von Makerspaces

(„tüftler-buden“) sowie repair- und upcycling-Cafés -
nicht selten mit landesmitteln gefördert - forcieren. 
Viele bibliotheken berücksichtigen bei ihrer Planung
den jeweiligen schwerpunkt der „nacht“ und entwi-
ckeln kuriose sowie aufwändige ideen - oft mit aktio-
nen für die ganze familie verbunden. diese ideen sind
ein garant für öffentliche aufmerksamkeit. ein schö-
nes beispiel: Über das erste speeddating, bei dem
2013 mehrere bibliotheken singles zusammenbrach-
ten - Motto: „total verknallt in bibliotheken“ - berich-
teten sogar boulevardzeitungen und Privatsender. 
es ging - wohlgemerkt - um ein literarisches speed-
dating, bei dem lieblingsbücher vorstellten wurden.
Mit Cosplay und Karaoke brachte die stadtbibliothek
Hilden 2013 leben ins Haus. eine Wanderung mit 
fackeln begeisterte in bockum-Hövel, Poetry-slam
und rap-Konzerte sind die renner, Hörspiel- und
trickfilmworkshops gut besucht. fantastische atmo-
sphäre schufen die led-illumination in unna und die
lichtmalerei rund um die stadtbibliothek Mönchen-
gladbach. 
Crossboccia-turniere standen 2015 in vielen biblio-
theken auf dem Programm. die Mediothek Krefeld
entdeckte, dass ihre räume sich auch für rockkon-
zerte bestens eignen und erfreut sich seitdem bei sol-
chen Veranstaltungen explodierender besucher/in-
nenzahlen. in der Mediothek entstand 2015 auch der
film zur „nacht der bibliotheken“ (www.youtube.com/
watch?v=5lindlVwacg&feature=youtu.be).

Große MedienresonanzWie misst man aufmerk-
samkeit? nicht zuletzt an der Medienresonanz: in
den Medien vor ort wird vielfach und breit über ak-
tionen, die gerade in kleinen Kommunen etwas ein-
zigartiges sind, berichtet. sie überregional zu ver-
markten, ist schon schwieriger. die feuilletons der
überregionalen Zeitungen sind mit „Hochkultur“ aus-
gelastet, die Panorama-seiten bringen eher Ver-
mischtes aus aller Welt.
trotzdem ist die Medienresonanz zur „nacht der bi-
bliotheken“ erfreulich. sie reicht von berichten in der
aktuellen stunde des Wdr-fernsehens über zahlrei-

Manche Bibliothek
verwandelt sich 
in der Nacht der 
Bibliotheken in ein
Theater

Die nächste Nacht der 
Bibliotheken am 19. März
2019 steht unter dem
Motto „Mach es!“
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che Hörfunkbeiträge, Wdr2-reportagen bis zur brei-
ten lokalen berichterstattung vor allem in Print- und
onlinemedien. Mehrere filmteams aus Wdr-landes-
studios und von Privatsendern berichten zu beginn
der „nacht der bibliotheken“ direkt aus einzelnen bi-
bliotheken. stadtzeitungen wie Colibri, libelle, ruhr-
pottkids und viele andere haben die landesweite Ver-
anstaltung online und in ihrer gedruckten ausgabe
angekündigt.

„Ihr wart im Radio!“die „nacht der bibliotheken“
wird von einer kleinen, überwiegend ehrenamtlich
tätigen Planungsgruppe des vbnw organisiert. sie
wird mit Plakaten und flyern beworben, welche die
bibliotheken kostenfrei erhalten. unterschiedliche
aktionen in den sozialen netzwerken facebook, ins-
tagram und twitter halten die Veranstaltung über
Monate im gespräch. auf der Website www.nacht-
derbibliotheken.de werden alle landesweiten aktio-
nen gesammelt. 
Hilfreich ist es, wenn das budget auch für give-aways
ausreicht. die unterstützung der sparkassenverbän-
de war daher äußerst willkommen. denn bei rund
200 teilnehmenden bibliotheken müssen erhebliche
Mengen Material eingekauft werden, damit der Wer-
beeffekt nicht verpufft. ohne sponsoren - allen voran
das nrW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft,
der vbnw und die ekz.bibliotheksservice gmbH - gä-
be es keine „nacht der bibliotheken“. Vor allem wäre
es unmöglich, in der Woche vor der Veranstaltung
radiowerbung auf Wdr2 zu schalten. 
diese radiospots sind teure sekunden. doch erreicht
man damit sonst kaum ansprechbare nicht-biblio-
theksaffine bürgerinnen und bürger. die rückmel-
dungen kommen prompt und vielfältig: „ihr wart im
radio, bei euch kann man ja …!“ und wenn der lang-
jährige Medienpartner Wdr5 zusätzlich kostenfreie
spots produziert und sendet, ist ein Ziel erreicht:
auch Menschen anzusprechen, die sonst bibliothe-
ken nicht wahrnehmen. 

Gemeinsam starkdie „nacht der bibliotheken“ ist
die größte lobbyveranstaltung für Öffentliche biblio-
theken in nordrhein-Westfalen und eine der aktio-
nen, mit denen der Verband moderne bibliotheksar-
beit in der Öffentlichkeit bekannt macht. sie ist eine
willkommene Möglichkeit, zukunftsweisende ange-
bote der bibliotheken zu bewerben. ihre schlagkraft
gewinnt die „nacht der bibliotheken“ vor allem durch
das Zusammenwirken aller kreativen Kräfte. 
die große anzahl teilnehmender bibliotheken, die
bündelung ihrer angebote an einem abend sowie
das große interesse der durchschnittlich 50.000 bis
60.000 besucherinnen und besucher machen die
„nacht der bibliotheken“ zu etwas besonderem und
garantieren ihr - unterstützt durch einheitlichen Wer-
beauftritt und zentrale Öffentlichkeitsarbeit - lan-
desweites interesse. ◼

ie Welt des lesens ist bunter geworden. digita-
le texte stellen Kinder und Jugendliche vor an-

dere leseanforderungen als der klassische roman
oder die tageszeitung. gleichzeitig motivieren sie
schülerinnen und schüler zu einer vertieften ausei-
nandersetzung und bewusstem lesen, da sie ihrer
lebenswelt oft besonders nahestehen. der schlüs-
sel zum lesen heute ist eine leseförderung, die Kin-
der und Jugendliche fit macht für diese spezifischen
anforderungen und ihnen raum gibt für vorhande-
ne Kenntnisse im umgang mit Medien. 
bibliotheken haben nicht nur auf den digitalen Wan-
del reagiert und sich auf den schulischen bedarf ein-
gestellt, sondern gestalten ihn aktiv mit und unter-
breiten schulen innovative angebote. Mit librarylabs
und Makerspaces, Virtueller realität, Medienboxen,
spielekonsolen, apps zur leseförderung, robotik-
und Programmier-Kits oder der bildungs-app bipar-
cours halten sie zeitgemäße angebote für schulen
bereit, um das lernen mit Medien zu stärken. 

Die initiative „bildungspartner nrW -
bibliothek und schule“ bestärkt 
bibliotheken, den unterricht durch 
innovative angebote zu ergänzen und
so die medienkompetenz der schüler/
innen zu fördern

Lesen und Lernen in der         
digitalen Welt 
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cherei ibbenbüren. seit 2016 erstellt diese unter der
leitung von dagmar schnittker Medienpass-ange-
bote für ihre bildungspartnerschulen. die vorhan-
denen sowie die neu gestalteten angebote zum 
Medienkompetenzrahmen nrW sind fester be-
standteil der Zusammenarbeit im rahmen von 
bildungspartner nrW - bibliothek und schule sowie
verbindliche auftragsgrundlage für die weitere 
bibliotheksarbeit. 
die inhalte der einzelnen bereiche
werden mit der lehrkraft abgestimmt
und vorbereitet. so können schülerin-
nen und schüler der 3. und 4. Klasse
mit einer digitalen biParCours-ral-
lye die bücherei und den Makerspace
entdecken. im Parcours lernen sie auf
spielerische art das bibliotheksange-
bot und die nutzung kennen. die auf-
gabenformate sind vielfältig: fragen
zum Medienbestand, das finden und
scannen von Qr-Codes oder die audio-
frage zum 3d-drucker: „Was meint ihr,
von welchem gerät dieses geräusch
kommt?“. 

Kreativität gefragt Mit dem auf-
nehmen von fotos ist auch die Kreati-
vität der schülerinnen und schüler gefragt. für in-
klusive lerngruppen sind längere aufgaben-
stellungen zusätzlich als tondatei vorhanden, so-
dass die aufgabe auch angehört werden kann. schü-
lerinnen und schüler weiterführender schulen ent-
wickeln selbst fragen für die Plattform Kahoot - ein
digitales Quiz - und stärken dabei ihre Kompetenz

die Kultusministerkonferenz (KMK) hat
ende 2016 definiert, welche Kompetenzen
erforderlich sind, um Kindern und Jugend-
lichen die teilhabe an der digitalen Welt
zu ermöglichen: „Ziel ist es, sie zu einem
sicheren, kreativen und verantwortungs-
vollen umgang mit Medien zu befähigen
und neben einer umfassenden Medien-
kompetenz auch eine informatische
grundbildung zu vermitteln“1. 

Verbindliche Grundlage der Medien-
kompetenzrahmen nrW stellt die ver-
bindliche grundlage für die systematische 
Vermittlung von Medienkompetenz in
nordrhein-Westfalen dar. allen grund-
schulen und weiterführenden schulen
dient er als basis für das fortschreiben ih-

rer Medienkonzepte bis zum ende des schuljahrs
2019/20. ingesamt umfasst er sechs Kompetenz-
bereiche: bedienen und anwenden, informieren und
recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren,
Produzieren und Präsentieren, analysieren und re-
flektieren, Problemlösen und Modellieren. 
für eine ganzheitliche Vermittlung von Medien-
kompetenz bezieht der Medienkompetenzrahmen
nrW sowohl schulische und als auch außerschuli-
sche lernorte wie die bibliotheken mit ein. ein 
gelungenes beispiel zur arbeit mit dem Medien-
kompetenzrahmen nrW findet sich in der stadtbü-
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In Bibliotheken werden Schülerinnen 
und Schüler mit Hilfe digitaler Medien an 
die Welt des Wissens herangeführt

seit 2005 unterstützen die nordrhein-westfälische
landesregierung und die kommunalen spitzenver-
bände mit der initiative „bildungspartner nrW - 
bibliothek und schule“ die systematische Zusam-
menarbeit von schulen und Öffentlichen bibliothe-
ken.  die bibliotheken bilden damit die erste von
mittlerweile zehn initiativen im rahmen von bil-
dungspartner nrW.  Vom archiv bis zur Volkshoch-
schule können unterschiedliche kommunale bil-
dungs- und Kultureinrichtungen unter der
dachmarke bildungspartner nrW Kooperationen
mit schulen eingehen.
aktuell beteiligen sich mehr als 1.300 nordrhein-
westfälische schulen sowie 390 bildungs- und Kul-
tureinrichtungen an der initiative. dabei verabreden
eine schule und der außerschulische Partner ge-

meinsame Ziele und Wege zur umsetzung.  Von der
Zusammenarbeit profitieren alle beteiligten. die
schule erweitert ihr Profil, indem sie außerschulische
lernangebote dauerhaft in den lehrplänen veran-
kert. der außerschulische Partner festigt seine rolle
in der Kommune als niedrigschwellige Kultur- und
bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. 
bildungspartner nrW ist ein gemeinsames ange-
bot des lVr-Zentrums für Medien und bildung und
des lWl-Medienzentrums für Westfalen im auftrag
des Ministeriums für schule und bildung des lan-
des nordrhein-Westfalen und der landschaftsver-
bände rheinland und Westfalen-lippe.

Weitere Informationen im Internet unter
www.bildungspartner.nrw

ZUR SACHE

Bildungspartner NRW 
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Die Medienkiste „Trickfilm“
kann von Schulen kosten-
frei ausgeliehen werden
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im bereich informieren und recherchieren. außer-
dem stellt die stadtbücherei ibbenbüren Medien-
kisten für schulen zur Verfügung, die mit einem
ausweis speziell für schulen (institutsausweis) kos-
tenlos auszuleihen sind. 
angelehnt an die Kompetenzbereiche sind das bei-
spielsweise Kisten zum thema „robotik und Pro-
grammieren“ für grundschulen, die unter anderem
bee-bots und Programmierkarten sowie aufgaben
zur Code-entschlüsselung enthalten, oder zum the-
ma „trickfilm“ für weiterführende schulen, mit de-
nen schülerinnen und schüler in einer trickfilm-
Werkstatt mit Knetgummi und greenscreen-tuch
eigene erklärvideos produzieren können. 

Fortbildung für Lehrkräfte im Verbund mit dem
regionalen bildungsnetzwerk, dem Medienzentrum
und dem Kompetenzteam des Kreises steinfurt hat
die stadtbücherei ibbenbüren an den ersten ganztä-
gigen lehrerfortbildungen zum Medienkompetenz-
rahmen und dem Medienentwicklungsplan vor ort
mitgewirkt. gemeinsames Ziel ist es, lehrkräfte beim
erwerb eigener Medienkompetenz und Vermitt-

lungsmethoden zu unterstützen sowie durch bereit-
stellung vielseitiger Medienformate zu entlasten. 
bibliotheken wie ibbenbüren werden auf diese Weise
zu wichtigen Kooperationspartnern für Medien und
digitale bildung in der kommunalen bildungsland-
schaft. sie können an landesweite Vorhaben zur för-
derung von Medienkompetenz anknüpfen und sind
Zentralfiguren des lernens in der digitalen Welt. 
die initiative bildungspartner nrW - bibliothek und
schule unterstützt die Partner in den Kommunen
bei der förderung von informations- und lesekom-
petenz und einer damit einhergehenden lebenslan-
gen lesekultur. alle Kommunen in nrW sind einge-
laden, sich zu beteiligen. die geschäftsstelle
bildungspartner nrW bietet unterstützung durch
information sowie durch konzeptionelle und orga-
nisatorische orientierung wie auch beratung an. ◼

Aktuelles aus dem Online-Portal 
Integration 

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter www.kom-
munen.nrw/integration tauschen sich die 360 Mitgliedskommunen des Verbandes über
ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. Dabei entsteht eine kontinuierlich wach-
sende Projekt-Datenbank. Außerdem kann dort über Themen diskutiert sowie nach In-
formationen, Material und Dienstleistungen gesucht werden.

Zeitmanagement im Ehrenamt

Manche bürger/innen halten sich bei der Übernahme eines ehrenamts zu-
rück, weil sie den zeitlichen aufwand scheuen. die stadt Bad Honnef weist
daher bei der akquise neuer erstbegleiter/innen gezielt auf zeitlich begrenz-
te einsatzmöglichkeiten hin. eine Übersicht listet mögliche einsatzfelder,
unterstützungsangebote und den jeweiligen aufwand auf. das Verfahren
hat sich nach ansicht des kommunalen fachdienstes für asyl bewährt. 

Öffentlicher Dialog über Zuwanderung
Wie können deutsche und Zugewanderte gut zusammenleben? Worin be-
stehen gemeinsame Werte? die stadt Moers lädt gemeinsam mit Volks-
hochschule und integrationsrat regelmäßig zum „Wohnzimmergespräch“
ein, damit alte und neue bürger/innen miteinander anstatt übereinander
reden. das format hat sich etabliert und wird in der bevölkerung gut ange-
nommen. Ziel der Veranstaltung ist, ein forum für alle interessierten zu bie-
ten, Wertvorstellungen auszutauschen und Verständnis füreinander zu we-
cken. 

Integration muslimischer Gemeinden 
ein gutachten der friedrich-ebert-stiftung und der robert bosch stiftung
zeigt, wie Kommunen die im grundgesetz garantierte religionsfreiheit ach-
ten können sowie Hürden im Miteinander überwinden und das Zusam-
menleben aller Menschen vor ort stärken können. die studie fußt auf er-
fahrungen aus ostdeutschen bundesländern. die erkenntnisse lassen sich
jedoch vielfach übertragen. das gutachten ist im internet unter
www.bosch-stiftung.de im bereich aktuelles/Publikationen herunterzula-
den.

Fördermittel der Werkstatt Vielfalt
die stiftung Mitarbeit vergibt im rahmen ihrer Werkstatt Vielfalt abermals
bis zu 7.000 euro fördermittel an Projekte für eine lebendige nachbarschaft.
die Maßnahmen sollen begegnung und austausch zwischen unterschied-
lichen lebenswelten möglich machen. bevorzugt werden anträge, die sich
an zwölf bewährten Projektideen orientieren. auch Kommunen und kom-
munale einrichtungen können sich bewerben. Weitere informationen fin-
den sich im internet unter www.mitarbeit.de im bereich „förderung & Pro-
jekte“.

Online-Handbuch „Ankommen in Deutschland“
die bertelsmann stiftung hat ein online-Handbuch zu integration von
flüchtlingen in Kommunen herausgegeben. in wenigen schritten verlinkt
es direkt auf die inhalte eines Modulkoffers. Zielgruppe sind Kommunen al-
ler größenklassen, die von den erfahrungen der 23 Pilotkommunen lernen
möchten. das Handbuch lässt sich im internet unter www.bertelsmann-
stiftung.de im bereich Publikationen kostenlos herunterladen. 

In immer mehr Bibliotheken kommt die Bildungs-App 
BIPARCOURS zum Einsatz
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Förderung
des Vorlesens

liegt dem
Freundeskreis

der Stad-
tbibliothek
Hattingen 

besonders am
Herzen

attingen gilt im ruhrgebiet vor allem wegen
seiner pittoresken altstadt und des südlich ge-

legenen malerischen Hügellandes als hervorragen-
der Wohn- und freizeitort im städtedreieck essen,
bochum und Wuppertal. andererseits ist die stadt
durch die schließung des stahlwerks Henrichshütte
im Jahre 1987 und dem daraus resultierenden Ver-
lust tausender arbeitsplätze von einem tiefgreifen-
den strukturwandel erfasst worden.
dazu zählten finanziell schwierige rahmenbedin-
gungen. diese machten es städtischen institutio-
nen wie etwa Kultureinrichtungen, welche unter
die freiwilligen leistungen fallen, über lange Jahre
schwer, sich zeitgemäß weiter zu entwickeln. da-
runter fiel unter anderem die damalige stadtbüche-
rei. für die bibliothek bedeutete dies, dass vor allem
die unterbringung der Hauptstelle in zwei wenig
geräumigen, weit auseinander liegenden gründer-
zeitvillen am stadtrand auf unbestimmte Zeit fest-
gelegt war.
dennoch gelang es dem engagierten büchereiteam
auch in dieser Zeit des stillstands, viele inhaltliche
akzente zu setzen, insbesondere bei der leseförde-
rung von Kindern und Jugendlichen. die trotz be-
scheidener Mittel aufrechterhaltene orientierung

Der „Freundeskreis der stadtbibliothek hattingen e.V.“ zeigt, wie 
bürgerschaftliches engagement einer öffentlichen bücherei über 
schwierige zeiten hinweg helfen und neue impulse geben kann

Niemals so wertvoll wie heute

der bibliothek an den bedürfnissen ihrer Kund(inn)en
war der zweite maßgebliche grund für den Wunsch
engagierter bürgerinnen und bürger, sich kontinuier-
lich für ihre stadtbibliothek einzusetzen. 

Anstoß zur Vereinsgründung so kamen am
„unesCo-Welttag des buches“ am 23.04.2004 oh-
ne intensiven aufruf sechzig literatur- und Kultur-
begeisterte zur gründungsversammlung des
„freundeskreises der stadtbibliothek“. unter ihnen
fanden sich etliche Mitglieder der im rat vertrete-
nen Parteien, die bereit waren, sich institutionell
für die bibliothek zu engagieren. die seinerzeit in
der Vereinssatzung formulierten aufgaben und Zie-
le sind auch 18 Jahre später noch aktuell: 

•  finanzielle unterstützung bei der aktualisierung
des Medienbestandes und der anschaffung tech-
nischer neuerungen 

•  ideelle und personelle unterstützung durch akti-
ve beteiligung an aktionen der stadtbibliothek
und durchführung eigener Veranstaltungen 

•  Werbung für die bibliothek mit dem Ziel, neue
Kund(inn)en, Mitglieder und förderer (sponso-
ren) zu gewinnen 

h

Brigitte Schulz
ist 1. Vorsitzende des
„freundeskreis der
stadtbibliothek 
Hattingen e.V.“

DIE AUTOREN

Bernd Jeucken  
ist leiter der 
stadtbibliothek 
Hattingen
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•  durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die stadtbi-
bliothek stärker im bewusstsein der bevölkerung
verankern 

•  Vertretung der interessen der bibliothek bei ent-
scheidungsträgern in Politik und Verwaltung 

•  leseförderung durch lesepat(inn)enprojekte in
schulen und Kindergärten 

sämtliche unterstützungsleistungen sind als er-
gänzung städtischer aufwendungen und nicht als
ersatz dafür zu verstehen und erfolgen stets in en-
ger abstimmung mit der bibliotheksleitung, die
dem erweiterten Vorstand des Vereins angehört. 

Aufwind durch Umzugspläne diese absichten
gewinnbringend für die bibliothek und ihre
Kund(inn)en mit leben zu füllen - dazu gab es in
den folgejahren immer häufiger gelegenheit. Zu-
mal die stadtverwaltung bereits 2006 konkrete
Überlegungen über einen umzug der bibliothek in
zentral gelegene, größere räume anstellte. im Zu-
sammenspiel von bibliotheksleitung und freundes-
kreis konnte der nutzen einer modern ausgestatte-
ten bibliothek der potenziellen Kundschaft und der
Politik nähergebracht und für diese idee geworben
werden. 
als 2007 der heftig umstrittene künftige biblio-
theksstandort im neu zu errichtenden einkaufszen-
trum „reschop Carré“ ins gespräch kam, gaben die
Vereinsmitglieder ein eindeutiges Votum für diese
entscheidung ab und brachten dies im rat gegen-
über den Vertreter(inne)n der stadt, aber auch in
den Medien mit leserbriefen und interviews zum
ausdruck. 
sie schufen damit die basis für einen Mobilisie-
rungsschub, der mit dazu beitrug, dieses thema auf
der politischen tagesordnung zu halten und sich
immer wieder damit auseinanderzusetzen. ein 
effekt, der mit entscheidend dafür war, dass letzt-

endlich die fürsprecher/innen dieser lösung eine
Mehrheit fanden. 

Angebot ausgeweitet der umzug in das „re-
schop Carré“ im Mai 2009 bedeutete eine echte Zä-
sur. nicht nur, dass sich die stadtbücherei nament-
lich zur neuen stadtbibliothek gewandelt hatte.
Wie in andersens Märchen war aus dem „hässli-
chen entlein“ plötzlich ein „stolzer schwan“ gewor-
den. dreimal mehr fläche, dreimal mehr
besucher/innen, längere Öffnungszeiten - aber das
alles bei nahezu gleichem Personalbestand. dieser
Quantensprung stellte insbesondere das biblio-
theksteam auch nach der hektischen neueröff-
nungsphase vor große und lang anhaltende He-
rausforderungen. 
War der „freundeskreis“ bis dahin vor allem als wir-
kungsvolle lobby der bürgerschaft für einen neuen
standort im einkaufszentrum hervorgetreten, war
nun seine unterstützung bei vielen alten und neu-
en Veranstaltungsformaten gefragt, insbesondere
bei der leseförderung für Vor- und grundschulkin-
der. seine dauerhafte Mitwirkung bei Vorlesestun-
den, bilderbuchkinos, der Jugendbuchwoche und
dem sommerleseclub machten etliche angebote
erst möglich. 
für die Zielgruppe der älteren erwachsenen schuf
der Verein gemeinsam mit einem Hattinger senio-
rentreff die monatliche büchergesprächsrunde „le-
secafé am Vormittag“. diese reihe kann inzwischen
auf eine tradition von mehr als 100 literaturtermi-
ne zurückblicken. auch bei der alle zwei Jahre vom
„Verband der bibliotheken des landes nrW“ orga-
nisierten „nacht der bibliotheken“ ist eine große
gruppe von Mitgliedern regelmäßig beteiligt. 

Geld von Sponsor(inn)en die attraktivität des
Medienhauses mit seinen zahlreichen aufgabenfel-

Mit dem Erlös aus Bücherflohmärkten werden Projekte der 
Stadtbibliothek unterstützt 

Auf dem Neujahrsempfang bedankt sich der Freundeskreis mit einem 
Kulturprogramm bei seinen Sponsoren

alle 
unterstützungs-
leistungen 
sind als 
ergänzung 
städtischer
aufwendungen
zu verstehen
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dern motivierte darüber hinaus weitere Hattinger
bürgerinnen und bürger, dem förderverein beizu-
treten. da die Mitgliedsbeiträge von jährlich 24 eu-
ro nicht ausreichen, um die bibliothek in ihrer Wei-
terentwicklung effektiv zu unterstützen, werden
auf unterschiedlichen Wegen zusätzliche finanz-
mittel akquiriert. dazu gehören die ansprache und
Kontaktpflege von sponsor(inn)en, die regelmäßige
betreuung von bücherflohmärkten und eine Wich-
telaktion in der adventszeit. 
Über mehrere Jahre hinweg ist es gelungen, der
durch die Haushaltssicherung besonders betroffe-
nen stadt zusätzliche Mittel in erheblichem um-
fang für investitionen zur Verfügung zu stellen. die-
se ermöglichten beispielsweise die anschaffung
eines aquariums, eines Jugendmöbels und einer
Medienrückgabebox. 
für diese Zuwendungen von privater oder unter-
nehmerischer seite bedankt sich der „freundes-
kreis“ bei seinen Mitgliedern und sponsor(inn)en
mit einem neujahrsempfang und einem gastrono-
misch begleiteten Kulturprogramm. Zum beispiel
traten dort Veronika nickl und Jürgen Hartmann
vom ensemble des bochumer schauspielhauses mit
einer szenischen lesung von elke Heidenreichs ro-
man „alte liebe“ auf oder es gab eine Kunstaus-
stellung von Michael Wienand über Kioske im ruhr-
gebiet. 

Enge Gemeinschaft ein weiterer positiver
aspekt des freundeskreises soll nicht unerwähnt
bleiben, wenn dieser auch nicht unmittelbar mit
dessen arbeit für die Hattinger stadtbibliothek zu
tun hat. in den 14 Jahren seines bestehens sind zwi-
schen vielen der 90 Mitglieder neue freundschaf-
ten entstanden, die auch außerhalb des engeren
Vereinslebens gepflegt werden - etwa beim ge-
meinsamen besuch von lesungen, Konzerten und
ausstellungen in nrW. 
diese große sympathieebene und die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit der bibliotheksleitung
sind mit dafür verantwortlich, dass das bürger-
schaftliche engagement für die bibliothek stets von
unterschiedlichen neuen ideen geprägt wird und
allen beteiligten viel spaß bereitet. im oktober 2017
wurde das bereichernde engagement des „freun-
deskreises der stadtbibliothek Hattingen“ beim
bundeswettbewerb der „ag der freundeskreise im
deutschen bibliotheksverband“ mit dem 3. Preis
ausgezeichnet. 
bei den Herausforderungen, vor denen öffentliche
bibliotheken in einer zunehmend digitalisierten
Medienwelt stehen - stichwort: von der ausleih-
stelle zum dritten ort -, werden der bürgerschaftli-
che einsatz und private förderung besonders wich-
tig sein, um für diesen dynamischen Prozess mit
vielen Chancen und risiken akzeptanz bei Politik,
Verwaltung und bürgerschaft zu finden. ◼

mit dem system der onleihe haben bibliotheken das 
erfolgreiche bücherausleih-konzept in die digitale Welt 
übertragen - ein wichtiger baustein auf dem Weg zum
kommunalen bildungsort 

Elektronische Medien auf
Zeit nutzen

ie digitalisierung fordert öffentliche bibliothe-
ken dazu heraus, ihre traditionellen aufgaben

auch mit neuen Mitteln zu erfüllen. bei der bereit-
stellung von informationen und lernmöglichkeiten
sowie bei der Vermittlung von Medienkompetenz
berücksichtigen sie zunehmend die digitalen nut-
zungsgewohnheiten der bürgerinnen und bürger.
das digitale ausleihportal „onleihe“ ermöglicht es
Kommunen, mit begrenztem finanziellen und per-
sonellen aufwand einen nachhaltigen bürgerservice
anzubieten, der viele erreicht und überall gut an-
kommt. 
Mit dem Konzept onleihe hat die divibib die im
deutschsprachigen raum führende lösung für das
ausleihen digitaler texte entwickelt. die stetig wei-
terentwickelten internet-Plattformen ermöglichen
bibliotheken die ausleihe von e-books, Hörbüchern,
e-Papers, e-Videos, e-Music und e-learning-Kursen
- unabhängig von ort und Zeit. als 24-stunden-ser-
vice sorgt die onleihe für mehr bekanntheit und be-
liebtheit öffentlicher bibliotheken: ob beim
spontanen Herunterladen von urlaubslektüre, beim

Dr. Jörg Meyer
ist geschäftsführer
der divibib gmbH

DER AUTOR
D

Onleihe wird von vielen an Büchern Interessierten genutzt und hat sich in der Bibliothekswelt
etabliert
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streamen eines Hörbuchs im auto oder beim spra-
chenlernen auf dem heimischen sofa. 
durch die ständige Verfügbarkeit kann die „digitale
Zweigstelle“ auch Zielgruppen erreichen, die aus un-
terschiedlichen gründen selten in bibliotheken
gehen. dazu gehören Jugendliche, berufstätige und
in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. beson-
ders durch e-learning und die darin enthaltenen on-
line-sprachkurse ist die onleihe ein wertvoller
baustein bei der integration zugewanderter Men-
schen.

Größere Reichweite bibliotheken zu unterstützen
sowie in Zeiten beschleunigter digitalisierung wei-
terhin möglichst viele bürgerinnen und bürger zu er-
reichen - dieses Ziel setzte sich die divibib bei ihrer
gründung im Jahr 2005. im Jahr 2007 präsentierte sie
ihre lösung, das ausleihmodell öffentlicher bibliothe-
ken ins digitale Zeitalter zu übertragen: die onleihe.
als eine der ersten deutschen bibliotheken begann
die stadtbibliothek Köln am 16. Juni 2007 mit dem
neuartigen angebot. Heute bieten etwa 3.200 biblio-
theken eine onleihe an, darunter auch einrichtungen
in der schweiz, in Österreich, italien, belgien und
frankreich sowie die internationalen goethe-insti-
tute. allein in nordrhein-Westfalen gibt es 364 biblio-
theken mit onleihe.
dieses Konzept erreicht von Jahr zu Jahr mehr Men-
schen. ende 2017 etwa nutzten rund 820.000 Perso-
nen die onleihe, eine steigerung von 24 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Parallel dazu wuchs die ge-
samtzahl der ausleihen um rund ein Viertel auf etwa
27,5 Millionen an.

Fachwissen eingebracht Von anfang an sah sich
die divibib als Partner kommunaler bibliotheken.
als tochterunternehmen der ekz.bibliotheksservice
gmbH - führende Komplettausstatter und dienst-
leister für bibliotheken im deutschsprachigen raum
- hat sie bibliothekarisches Know-how und eine nähe
zur öffentlichen Hand. ein drittel der ekz-gesellschaf-
ter stammt aus dem bereich der Kommunen und 
öffentlicher Körperschaften.
als Komplettdienstleister übernimmt das reutlinger
unternehmen alle erforderlichen dienstleistungen
rund um die onleihe. dazu gehören Konzeption,
Hosting, Wartung und Weiterentwicklung der Platt-
formen, lizenzverhandlungen mit den Verlagen
sowie die bereitstellung geeigneter Medien in
einem onlineshop. denn digitale Medien können
nicht wie gedruckte bücher im buchhandel erwor-
ben werden. 
die divibib hat mit mehr als 7.200 Publikumsverla-
gen rahmenverträge ausgehandelt, die es ermögli-
chen, öffentlichen bibliotheken ein attraktives
angebot elektronischer Medien bereitzustellen. es
umfasst derzeit etwa 950.000 titel aus den berei-
chen unterhaltung, information und Weiterbil-
dung.

Deaktivierung statt Rückgabe für nutzende
funktioniert die onleihe ähnlich wie die klassische bi-
bliothek. Wer einen bibliothekausweis besitzt, kann
nach Medien recherchieren und diese nach anmel-
dung am bibliothekssystem ausleihen oder - falls ver-
liehen - vormerken lassen. säumnisgebühren ersparen
sich die nutzenden. Wenn die leihfrist abgelaufen ist,
wird die heruntergeladene datei mittels eines einge-
bauten Zeitstempels automatisch „abgeschaltet“, und
das Medium braucht nicht zurückgegeben zu werden. 
leihfrist und Kopierschutz der lesemedien in der
onleihe werden derzeit noch vom digital rights Ma-
nagement (drM) des amerikanischen softwareher-
stellers adobe verwaltet. daher müssen sich
nutzende einmalig bei adobe mit einer sogenann-

Kontakt
dr. Jörg Meyer
geschäftsführer 
divibib gmbH
tel. 07121-144-100
e-Mail: Joerg.
Meyer@ekz.de 

Digital Zeitungen und 
Zeitschriften ausleihen
die bibliotheken im Kreis Mettmann bieten ih-
ren leser(inne)n über das Portal www.bibnet.
de/press digitale Zeitungen und Zeitschriften
an. neben fremdsprachigen titeln aus 100 län-
dern in 60 sprachen gibt es zahlreiche deutsch-
sprachige angebote. insgesamt können die
nutzer/innen aus 397 Zeitungen und Zeit-
schriften ihre lieblingsthemen auswählen. be-
liebte titel wie Cosmopolitan, lecker, Wohn-
idee, connect, landhaus und freundin sind
ebenso vertreten wie exotische Zeitschriften
und geheimtipps. dazu zählen etwa auszeit,
History, routen für genießer oder outdoor 
fotografie.

ZUR SACHE

Die Onleihe gibt es auch als Mobilversion für Smartphones
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ten id registrieren. noch in diesem Jahr beginnt die
divibib, schrittweise auf ein nutzendenfreundliches
drM-system „made in europe“ umzustellen. dieses
ist vollständig in die onleihe integriert und beendet
die datenverarbeitung durch „drittanbieter“.
Zum lesen der e-books auf dem PC benötigen die
nutzenden bis auf weiteres die kostenlos verfüg-
bare software adobe digital editions. Hörbücher,
Musik und Videos kann man direkt im internet-
browser abspielen. immer beliebter wird die mobile
nutzung des angebots mit der onleihe-app - ein
wahrhaftiger „alleskönner“, in dem sich die ausge-
liehenen e-books sogleich lesen und e-audios direkt
anhören lassen, auch als download. für e-reader
mit graustufendisplay steht eine spezielle Web-on-
leihe bereit, die sich auf den nur bedingt internet-
tauglichen geräten flüssig bedienen lässt. 

Pluspunkt E-Learning ein großes Zukunftspoten-
zial besitzt das neueste Medienangebot in der on-
leihe. Mit dem 2016 gestarteten e-learning können
bibliotheken derzeit mehr als 2.000 Kurse von den
vier renommierten anbietern lecturio, iWdl,
video2brain und linguatV über die onleihe zugäng-
lich machen. 
das e-learning umfasst die bereiche software und
Programmieren, berufliche Weiterbildung, freizeit
und gesundheit sowie sprachen. ein Programm zum
deutschlernen begleitet von niveau a1 bis b1. das e-
learning arbeitet mit multimedialen Mitteln wie
filmszenen und Videotraining oder interaktiven lern-
spielen und ermöglicht das lernen im eigenen rhyth-
mus - unabhängig von ort und Zeit. 
da mit unterschiedlichen endgeräten und betriebs-
systemen auf die onleihe zugegriffen werden kann,
tauchen gelegentlich fragen zur bedienung auf. an-
sprechpartner für den endnutzer-support sind die bi-
bliotheken selbst. Zur einführung in die onleihe
bieten sie oft einführungskurse oder eine „onleihe-
sprechstunde“ an. 

Hilfe in technischen Fragen die divibib unter-
stützt den support mit mehreren zentralen angebo-
ten. so hält das unternehmen für die am häufigsten
gestellten fragen eine eigene „Hilfeseite“ im internet
und einen Youtube-Kanal mit erklärvideos bereit.
Zudem gibt die divibib den ratgeber „e-books und
onleihe“ heraus, der von den bibliotheken erworben
werden kann. für spezielle fragen und den austausch
untereinander gibt es ein offenes onleihe-userforum
mit einem geschlossenen bereich für bibliotheken.
Wenn technische Probleme auftauchen, können bi-
bliotheken diese über ein ticketsystem direkt an den
support der divibib melden. 
Zur Weiterbildung der bibliotheksmitarbeiter/innen
veranstaltet die ekz in Zusammenarbeit mit der di-
vibib eine eigene seminarreihe zur onleihe, die
grundlagen, geräte, statistik, Kundenberatung, se-

nior(inn)en und aktuelle neuerungen behandelt. au-
ßerdem organisiert die divibib jährlich regionale tref-
fen der anwender/innen für die bibliotheken.
Jede bibliothek kann mit der onleihe auf kostengüns-
tige und einfache Weise mehr reichweite erzielen. so
entfällt etwa die einarbeitung in den Katalog, da die
im onlineshop gekauften Medien bereits ausleihfer-
tig sind. Zudem brauchen digitale Medien keinen re-
galplatz und verschleißen nicht. Zur Präsentation und
ausleihe der digitalen Medien vor ort bietet die divi-
bib den eCircle - ein Kiosksystem mit touchscreen -
an. Mit dem eCircle, den es auch in einer mobilen
„Kofferversion“ gibt, kann das digitale angebot je-
doch auch außerhalb der bibliothek, etwa an schulen
oder im bürgeramt, sichtbar gemacht werden.

Preise gestaffelt einmalige Kosten entstehen beim
start für die implementierung der onleihe, für die ein-
bindung einer schnittstelle zum bibliothekssystem und
für die bereitstellung des Medien-grundbestands. die
Kosten orientieren sich an der einwohner/innenzahl
und dem budget der bibliothek. in nordrhein-Westfa-
len kann der start einer onleihe unter bestimmten be-
dingungen mit landesmitteln gefördert werden -
beispielsweise im rahmen eines Projektes zur digitali-
sierung oder zum digitalen lernen.
nach dem start fallen jährliche betriebskosten für die
onleihe an. Weitere ausgaben entstehen durch den
erwerb weiterer Medien. erfahrungsgemäß fließen
etwa fünf bis 15 Prozent des jeweiligen Medienetats
in digitale titel.
den bibliotheken, die eine eigene „einzelonleihe“ fi-
nanziell und personell nicht tragen können, bietet
die divibib die Verbundlösung an. durch anteilige
anschaffungskosten entsteht ein breiter gesamtbe-
stand an e-Medien, der von allen zusammenge-
schlossenen bibliotheken genutzt werden kann.
außerdem profitieren die Verbundmitglieder von ge-
meinsamer Werbung und schulungen, einer effizien-
ten aufgabenteilung - etwa beim lektorat - und nicht
zuletzt vom erfahrungsaustausch.
das Wort „onleihe“ wurde mittlerweile in den duden
aufgenommen. und die stiftung Warentest kürte das
system 2017 beim Vergleich verschiedener e-book-
angebote zum „Preis-leistungs-sieger“. dies macht
deutlich: die digitale ausleihe schafft einen Mehr-
wert für bibliotheken, der bei den bürgerinnen und
bürgern dauerhaft wahrgenommen wird. dadurch
fangen bibliotheken nicht nur die sinkenden ausleih-
zahlen bei büchern und anderen physischen Medien
auf, sondern stärken vor allem ihren ruf als kommu-
naler bildungsort im digitalen Zeitalter. ◼

Digitale
Ausleihe

schafft einen
Mehrwert für 
Bibliotheken, 
der bei den 
Bürgerinnen 
und Bürgern 
dauerhaft 
wahrgenommen
wird
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Das museum Peter august böckstiegel in Werther ergänzt das bäuerliche 
Wohnhaus des „westfälischen expressionisten“ und erlaubt erstmals eine 
umfassende Werkschau und Vermittlung 

Lodernde Farben in ländlicher Idylle

eter august böckstiegel (1889-1951) gehört zu
den eigenwilligsten Künstlern der sogenannten

Zweiten generation des expressionismus. diese um
1890 geborenen Maler, graphiker und bildhauer
entwickelten ihr Werk unmittelbar vor dem ersten
Weltkrieg in der auseinandersetzung mit der Mo-
derne, vor allem mit Vincent van gogh, den Künst-
lern der „brücke“ und des „blauen reiter“. 
der bauernsohn böckstiegel begeisterte sich früh
für den expressionismus. nach seinem studium der
Malerei in bielefeld und dresden wurden jedoch die
Menschen und landschaften seiner Heimat seine
wichtigste inspiration. in den 1920er-Jahren hatte
er großen erfolg mit seinen farbkräftigen gemälden
und seiner ausdrucksstarken druckgraphik, gehörte
seit den 1930er-Jahren jedoch zu den als „entartet“
verfemten Künstlern. 
im februar 1945 vernichteten die bombenangriffe
auf dresden einen großen teil seines Werkes und
zwangen ihn, in seine westfälische Heimat Wert-
her-arrode zurückzukehren. Hier bemühte er sich
als 1. Vorsitzender der „Westfälischen sezession“ 
um den kulturellen Wiederaufbau nach dem
Krieg. 

Werk wiederentdeckt böckstiegel starb im Jahr
1951 und hinterließ einen umfangreichen künstleri-
schen nachlass. außerhalb Westfalens wurde sein
schaffen verstärkt seit den 1980er-Jahren als wich-
tiger teil der Moderne in deutschland wiederent-
deckt, von der Kunstgeschichte erforscht und in vie-
len ausstellungen gewürdigt.
seit vielen Jahren wird das geburts- und Wohnhaus
Peter august böckstiegels in Werther-arrode als
Künstlerhaus museal genutzt. es bewahrt den gro-
ßen nachlass dieses „westfälischen expressionisten“
und vermittelt sein leben und Werk. doch das in gro-
ßen teilen authentisch erhaltene Haus war ursprüng-
lich ein bauernhaus und niemals für das ausstellen
von Kunst vorgesehen. 
der Plan, dort ein Museum zu errichten, wurde daher
seit vielen Jahren verfolgt. auf diese Weise das Werk
des Vaters angemessen zu präsentieren, war bereits
ein Wunsch der Kinder des Künstlers sonja (1920-
2005) und Vincent böckstiegel (1925-2007). sie haben
mit ihrer Mutter Hanna (1894-1988) das Künstlerhaus
über Jahrzehnte liebevoll gepflegt und behutsam für
das Publikum geöffnet. der Kreis gütersloh erklärte
im Jahr 2008 seine bereitschaft, dieses erbe anzutre-

P

Lilian Wohnhas
ist referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit
im Peter august
böckstiegel-Haus
Werther

David Riedel
ist künstlerischer 
leiter des Peter 
august böckstiegel-
Hauses in Werther

DIE AUTOREN

Dem denkmalgeschützten
Geburts- und Wohnhaus
von Peter August 
Böckstiegel ist ein 
modernes Museum an 
die Seite gestellt
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ten und ebnete im frühjahr 2014 mit ei-
nem beschluss des Kreistages den Weg
zum Museum. 

Stiftung fürs Museum Mit gründung
der Peter-august-böckstiegel-stiftung am
18. dezember 2008 rückten die Museums-
pläne in greifbare nähe. es folgte ein archi-
tektenwettbewerb, aus dessen 314 einsen-
dungen der entwurf eines „findlings auf
der Wiese“ von h.s.d. architekten aus lemgo
als sieger hervorging. das mit naturstein

verkleidete gebäude sollte modern und monolithisch
wirken, aber das Künstlerhaus durch respektvollen ab-
stand in seiner eigenart unbeeinträchtigt lassen. 
Mit Materialspenden - beispielswiese beton für den
Keller des Museums - und mit unterstützung der nrW-
stiftung für das außengelände vergrößerte sich das
budget für den bau von zwei auf rund vier Mio. euro.
dadurch konnte das Museum zusätzlich mit einem un-
tergeschoss ausgestattet werden. 
neben einer förderung durch den landschaftsver-
band Westfalen-lippe (lWl) von knapp 485.000 euro
konnte die stiftung auch eine große anzahl privater
unterstützer/innen für das Museum gewinnen. das
fundraising hat somit zu einer erheblichen aufwer-
tung des Museumsgebäudes geführt und es gleich-
zeitig inmitten der westfälischen gesellschaft und
Wirtschaft verankert. 

Engagement der Stadt auch die Kommune Wert-
her trug zum gelingen der gemeinsamen Vision bei -

mit einem Zuschuss von 500.000 euro zum Kapital
der zu gründenden Peter-august-böckstiegel-stif-
tung in den Jahren 2008 bis 2011 sowie mit dem bau
eines Parkplatzes für 42 Pkw und zwei buswarteplät-
zen für rund 65.000 euro im Jahr 2018. Weitere 17.900
euro wurden für den anschluss des Museums an das
gas-, Wasser- und stromnetz aufgebracht. Museum
und stadt verzahnen sich darüber hinaus über eine
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie aktivitäten
im rahmen des stadt- und Kulturmarketings.

ein offenes Haus, ein
lebendiges Mu-
seum, ein abwechs-
lungsreiches aus-
stellungskonzept:
das Museum Peter
august böckstiegel
soll an seinen na-
mensgeber erinnern
und gleichzeitig mit
jährlich drei sonder-
ausstellungen des-
sen umfangreiches
Werk immer wieder

in den Kontext der Kunstgeschichte des 20. Jahrhun-
derts stellen. dafür stehen der nachlass des Künstlers
mit knapp 1.300 Werken, aber auch die Kunstsamm-
lung Peter august böckstiegels mit rund 400 Werken
zur Verfügung. diese gehört heute dem P. a. böck-
stiegel-freundeskreis. 
das ausstellungsprogramm soll Zeitgenossen böck-
stiegels sichtbar machen, seine Künstlerfreunde
aus dresden und bielefeld und somit einen bogen
spannen von der regionalen Kunstgeschichte der
bielefelder Moderne über die Kunst in Westfalen
bis zu den großen namen der deutschen bildenden
Kunst. 

Zugkräftige Ausstellungen das neue Museum bie-
tet nun den raum und die technischen Voraussetzun-
gen, auch hochkarätige leihgaben - und damit für alle
Kunstbegeisterten attraktive ausstellungen - zu zeigen.
gleichzeitig kann dort das erbe Peter august böckstie-
gels erhalten sowie sein Wirken erforscht und vermit-
telt werden.
ein Museum mit sogwirkung - so könnten die ersten
Wochen nach der eröffnung im september beschrie-
ben werden. das gesamtkonzept aus Museum und
Künstlerhaus überzeugte bereits rund 10.000 besu-
cher/innen (stand 21.10.2018), die trotz oder gerade
wegen der ländlichen lage in den ersten acht 
Wochen den Weg zur eröffnungsausstellung mit
Werken von böckstiegel unter dem titel „ausdruck
seines ursprungs“ auf sich nahmen. einträge 
im besucher/innenbuch wie „endlich - lang ersehnt“
oder „eine wunderbare ausstellung“ belegen: Peter
august böckstiegel ist nach Hause zurückgekom-
men. ◼

Bauernhaus und Künstlerhaus 
•   erbaut 1826, seit 1885 im besitz der familie böck-

stiegel
•   erweitert durch Peter august böckstiegel um

1920, 1940, 1946, unter anderem um zwei ate-
lierräume

•   1951 Wohnhaus von ehefrau Hanna böckstiegel
und der familie von böckstiegels schwester luise 

•   seit den 1980er-Jahren Wohnhaus von Hanna
böckstiegel sowie ihren Kindern Vincent und
sonja böckstiegel, dennoch zugänglich für Kunst-
interessierte

•   seit 2008 in trägerschaft der Pab-stiftung und
nutzung als Künstlermuseum 

•   2009 als baudenkmal unter schutz gestellt 
•   seit 2010 Künstlermuseum
•   seit 2012 kleine Wechselausstellungen mit jähr-

lich etwa 4.500 besucher/innen

Internet: www.museumpab.de 

ZUR SACHE

Zur Eröffnung des 
neuen Museums 

wurden prominente
Werke des westfälischen
Expressionisten gezeigt
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Die 2017 geschaffene möglichkeit im baugesetzbuch, 
für Flächen im außenbereich rasch bebauungspläne 
aufzustellen, erleichtert kommunen die bereitstellung 
von Flächen für neue Wohnungen

Sinnvolle Beschleunigung 
von Planungsverfahren

urch das „gesetz zur umsetzung der richtlinie
2014/52/eu im städtebaurecht und zur stärkung

des neuen Zusammenlebens in der stadt“ vom 4. Mai
2017 (bgbl. i s. 1057) ist mit dem neuen § 13b bauge-
setzbuch (baugb) die einbeziehung von außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren zur auf-
stellung von bebauungsplänen befristet bis zum
31.12.2019 ermöglicht worden. 
der Vorschlag ist von kommunaler seite in das ge-
setzgebungsverfahren eingebracht worden, um die
immer aufwändigeren Planungsverfahren zu be-
schleunigen und den Kommunen angesichts des an-
gespannten Wohnungsmarktes die Mobilisierung
von Wohnbauland im außenbereich zu erleichtern,
wenn sie mit ihrem innenentwicklungspotenzial an
ihre grenzen gekommen sind.
für den bebauungsplan zu kleinen gebieten im außen-
bereich kommen die bereits aus dem Verfahren nach §
13a baugb bekannten Maßnahmen zur beschleuni-
gung zum tragen, welche die bauleitplanung nach die-
sem Verfahren für Kommunen attraktiv machen:

•   in formeller Hinsicht kann von der frühzeitigen betei-
ligung der Öffentlichkeit und behörden nach § 3 abs.
1 und § 4 abs. 1 baugb abgesehen werden. anstelle
der offenlage nach § 3 abs. 2 bzw. der behördenbe-
teiligung nach § 4 abs. 2 baugb kann die beteiligung
auf die betroffene Öffentlichkeit und die berührten
behörden und sonstigen träger öffentlicher belange
mit angemessener frist beschränkt werden.

•  in materiellrechtlicher Hinsicht entfallen die um-
weltprüfung nach § 2 abs. 4 baugb, der umwelt-
bericht als teil der Planbegründung nach § 2a
baugb sowie die Zusammenfassende erklärung
zur berücksichtigung der umweltbelange nach §
6a abs. 1 und 10a abs. 1 baugb.

•  es müssen keine ausgleichsflächen für die beein-
trächtigung des landschaftsbildes sowie der leis-
tungs- und funktionsfähigkeit des naturhaushalts
festgesetzt und bereitgestellt werden. Hier greift
die ausgleichsfiktion des § 13a abs. 2 nr. 4 baugb.

Drei Voraussetzungen nach dem Wortlaut der
norm gilt § 13a baugb „entsprechend für bebauungs-
pläne mit einer grundfläche im sinne des § 13a ab-
satz 1 satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern,
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf
flächen begründet wird, die sich an im Zusammen-
hang bebaute ortsteile anschließen.“ es müssen also
drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1.  Mit dem bebauungsplan muss die Zulässigkeit von
Wohnnutzung begründet werden.

2. das geplante baugebiet muss unterhalb von 10.000
Quadratmeter überbaubarer grundfläche bleiben.

3. der bebauungsplan schließt an einen im Zusam-
menhang bebauten ortsteil an.

Nutzungsart Welche baugebiete unter den nicht
eindeutigen begriff der Wohnnutzung zu subsumie-
ren sind, lässt sowohl die gesetzesbegründung als
auch der Mustereinführungserlass offen. Während
teilweise die auffassung vertreten wird, dass nur rei-
ne Wohngebiete (§ 3 baunVo) zulässig sind, findet
sich in der fachliteratur mit guten argumenten über-
wiegend die Meinung, dass auch allgemeine Wohn-
gebiete (§ 4 baunVo) mit der generellen Zulässigkeit
von anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke sowie kleinen läden
festgesetzt werden können (siehe nur battis/Mit-
schang/reidt, baugb-novelle, nVwZ 2017, 817, 819). 
diese nutzungsarten dienen der Wohnnutzung und
können auch über die ausnahmeregelung des § 3
abs. 3 baunVo in reinen Wohngebieten zugelassen
werden. die ausstattung der Wohngebiete mit Ver-

Rudolf Graaff ist 
beigeordneter für
bauen und umwelt
beim städte- und
gemeindebund nrW
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Viele Kommunen
möchten am Rand

von Siedlungen
neue Wohngebiete

entwickeln
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sorgungs- und gemeinbedarfseinrichtungen wie bei-
spielsweise zur Kinderbetreuung trägt der leitlinie
des § 1 abs. 5 baugb rechnung, die Wohnbedürfnisse
der bevölkerung zu berücksichtigen, und dient der
Versorgung des gebiets. 
es ist daher konsequent, unter die „Wohnnutzung“
im sinne von § 13b baugb auch allgemeine Wohnge-
biete zu subsumieren, in denen nur die allgemein zu-
lässigen nutzungen nach § 4 abs. 2 baunVo zugelas-
sen sind und die ausnahmsweise zulässigen
nutzungen nach § 4 abs. 3 baunVo wie etwa nicht
störende gewerbebetriebe, anlagen für Verwaltun-
gen oder tankstellen ausgeschlossen bleiben.

Keine Ausnahmen diese auffassung hat jüngst
auch der bayerische Verwaltungsgerichtshof vertre-
ten, wobei nach dem beschluss des 2. senats (be-
schluss v. 09.05.2018 - az. 2 ne 17.2528) gartenbaube-
triebe nach § 4 abs. 3 nr. 4 baunVo zulässig sein
können, während der 15. senat (beschluss v.
04.05.2018 - az. 15 ne.183829) alle ausnahmsweise
zulässigen nutzungen nach § 4 abs. 3 baunVo und
damit auch gartenbaubetriebe ausgeschlossen sieht. 
die Zulässigkeit der nutzungen nach § 4 abs. 2 nr. 2
und 3 baunVo stehe allerdings stets unter dem Vor-
behalt der einzelfallprüfung, in der das Potenzial der
beeinträchtigung hinsichtlich der umweltbelange
untersucht werden müsse. diese Prüfung sei not-
wendig zwecks Vereinbarkeit mit der Plan-uP-richt-
linie - rl 2001/42/eg des europäischen Parlaments
und rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne und Program-
me (abl. l 197 vom 21.07.2001, s. 30).

Zulässige Grundfläche die Zulässigkeit des be-
schleunigten Verfahrens am ortsrand hängt von der
größe des geplanten Wohngebiets ab. § 13b baugb
gibt einen schwellenwert vor, der unterschritten wer-
den muss. er bezieht sich unter Verweis auf § 13a ab-
satz 1 satz 2 baugb auf die festzusetzende grundflä-
che nach § 19 abs. 2 baunVo, die nach § 13b baugb
weniger als 10.000 Quadratmeter betragen muss. 
das nachfolgende beispiel zeigt, dass der geltungs-
bereich des bebauungsplans deutlich größer sein
kann als die durch ihn festgesetzte überbaubare
grundfläche. Wird bei einem bebauungsplan für ein
reines Wohngebiet eine fläche von 30.000 Quadrat-
meter überplant und werden dabei flächen von
6.000 Quadratmeter für die erschließung und 2.000
Quadratmeter für grünflächen festgesetzt, kann die
obergrenze des § 17 abs. 1 baunVo vollständig aus-
geschöpft werden. bei einer grundflächenzahl von
0,4 ergibt sich bei verbleibenden 22.000 Quadratme-
ter Wohnbaufläche eine überbaubare grundfläche
gemäß § 19 abs. 2 baunVo von 8.800 Quadratme-
tern. damit ist das beschleunigte Verfahren zulässig.
Zu beachten ist weiterhin, dass bei mehreren bebau-
ungsplänen nach § 13a baugb alle grundflächen zu-

sammenzurechnen sind, wenn die bebauungspläne in
einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang aufgestellt werden. insofern gilt auch im
falle des § 13b baugb die Kumulationsregel des § 13a
abs. 1 satz 2 nr. 1 baugb. seine anwendung ergibt sich
zwar nicht unmittelbar aus dem Wortlaut des § 13b
baugb, entspricht aber der systematik der norm, die
als ganzes auf § 13a baugb verweist und insofern auch
elemente eines rechtsgrundverweises enthält.

Räumlicher Anwendungsbereich durch § 13b
baugb wird der räumliche anwendungsbereich des
beschleunigten Verfahrens auf außenbereichsflä-
chen erweitert, die sich an den ortsrand anschließen.
nach dem gesetzestext erfolgt der anschluss an „im
Zusammenhang bebaute ortsteile“. allerdings stellt
die gesetzesbegründung klar, dass mit dieser Wort-
wahl nicht nur flächen gemeint sind, die nach § 34
baugb zu beurteilen sind, sondern auch bebaute flä-
chen nach § 30 absatz 1 oder 2 baugb. 
dass § 30 abs. 3 baugb in der aufzählung fehlt, ist als
redaktionelles Versehen zu bewerten. denn es ist nicht
erkennbar, warum ein einfacher bebauungsplan an-
ders beurteilt werden soll als eine nach § 34 baugb zu
beurteilende fläche. der geltungsbereich des bebau-
ungsplans nach § 13b baugb muss sich also an den
beplanten oder unbeplanten innenbereich anschlie-
ßen. splittersiedlungen sind folglich ausgeschlossen.
Voraussetzung ist stets, dass die flächen im Wesentli-
chen tatsächlich bebaut sind. damit soll zu recht eine
Wohnbebauung, die in keinem Zusammenhang zur
entwickelten ortslage steht, verhindert werden.

Norm befristet das aufstellungsverfahren muss
eine zweistufige frist einhalten. Zum einen kann die
förmliche einleitung des Verfahrens nur bis zum
31.12.2019 erfolgen. Zusätzlich muss der satzungsbe-
schluss bis zum 31.12.2021 gefasst sein. 
Zur einhaltung der ersten frist reicht in der regel der
aufstellungsbeschluss nach § 2 abs. 1 satz 2 baugb.
Wird ein solcher nicht gefasst, kommt es auf den be-
ginn der durchführung des beteiligungsverfahrens
nach §§ 3 abs. 2 und 4 abs. 2 baugb an. die zweite
frist über den satzungsbeschluss ist erst im laufe des
gesetzgebungsverfahrens aufgenommen worden
und soll verhindern, dass Kommunen Vorratsbe-
schlüsse fassen und die Verfahren dann nicht in an-
gemessener Zeit weiter betreiben.

Ziele der Raumordnung entsprechend der syste-
matik des baugb gilt § 1 abs. 4 baugb auch bei bebau-
ungsplänen für kleine gebiete im außenbereich. da-
nach haben die gemeinden ihre Planung an die Ziele
der raumordnung anzupassen. dass ein neues bauge-
biet nach § 13b baugb nicht aus einem flächennut-
zungsplan (fnP) entwickelt werden muss, sondern da-
für eine nachträgliche berichtigung des fnP im rahmen
eines redaktionellen Vorgangs genügt, gehört zu den

Zu Recht
soll eine

Wohnbebauung,
die in keinem 
Zusammenhang
zur entwickelten
Ortslage steht,
verhindert 
werden
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erleichterungen des Verfahrens. es entbindet aber nicht
von der landesplanerischen Pflicht zur anpassung an
die Ziele der raumordnung. daraus folgt, dass der ent-
wurf eines bebauungsplans nach § 13b baugb - wie üb-
lich - im rahmen einer landesplanerischen anfrage
nach § 34 landesplanungsgesetz (lPlg) nrW mit der
regionalplanungsbehörde abgestimmt werden muss,
wenn er nicht aus dem fnP entwickelt wird.
Zum teil sehen die regionalplanungsbehörden die not-
wendigkeit einer regionalplan-Änderung, wenngleich
wegen der nach § 13 b baugb maximal zulässigen
grundfläche von einem Hektar eine regionalplaneri-
sche relevanz bezweifelt werden kann, man aber min-
destens von der anwendbarkeit der unschärferegelung
des § 35 abs. 2 lPlg dVo ausgehen müsste. insofern ist
eine einheitlich kommunalfreundliche anwendung der
sogenannten unschärferegelung durch alle regional-
planungsbehörden erforderlich, damit der von § 13 b
baugb beabsichtigte beschleunigungseffekt nicht
durch landesplanerische anfragen beeinträchtigt wird. 
im Zuge der anstehenden novellierung des lPlg soll-
te insoweit geprüft werden, ob es weiterhin einer
förmlichen Vorlage nach § 34 abs. 1 lPlg nrW bedarf
oder nicht vielmehr die nach §§ 13b, 13a baugb vorge-
sehene art und Weise der behördenbeteiligung aus-
reicht. Jedenfalls sollte im lPlg klargestellt werden,
dass bei anwendbarkeit der unschärferegelung der
bebauungsplan nach § 13b baugb als an die Ziele der
raumordnung angepasst gilt.

Europäisches Recht bereits im gesetzgebungsver-
fahren ist der Verzicht auf die umweltprüfung bei § 13b
baugb kritisiert worden. so hat es wenig verwundert,
dass die uVP-gesellschaft am 15.09.2017 bei der eu-
Kommission beschwerde eingelegt hat, um die euro-
parechtskonformität der norm überprüfen zu lassen. 
Konkret rügt sie die Verletzung der Plan-uP-rl durch
die bundesrepublik deutschland. die uVP-gesell-
schaft vertritt die auffassung, dass art. 3 Plan-uP-rl
eine umweltprüfung auch für bebauungspläne nach
§ 13b baugb, mindestens aber eine Vorprüfung im
einzelfall unter berücksichtigung der Kriterien des
anhangs ii der Plan-uP-rl erfordert.
Zwar bestimmt art. 3 abs. 1 Plan-uP-rl, dass Pläne,
die voraussichtlich erhebliche umweltauswirkungen
haben, einer umweltprüfung unterzogen werden
müssen. davon macht aber art. 3 abs. 3 Plan-uP-rl
eine ausnahme für solche Pläne, welche die nutzung
„kleiner gebiete auf lokaler ebene“ festlegen. sie be-
dürfen nur dann einer umweltprüfung, wenn die eu-
Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich
erhebliche umweltauswirkungen haben. 

Auch ohne Umweltprüfung dabei erlaubt die
richtlinie den staaten, diese bestimmung entweder
in jedem einzelfall aufgrund eines screening-Verfah-
rens oder abstrakt-generell für alle Pläne respektive
Programme einer näher umschriebenen art zu treffen

(art. 3 abs. 5). Von der zweiten Variante der ausnah-
meklausel hat der bundesgesetzgeber bei der einfüh-
rung des § 13b baugb - wie schon bei der einführung
des § 13a baugb im Jahr 2007 - gebrauch gemacht. 
im Übrigen hat der europäische gerichtshof (eugH)
in einem urteil vom 21.12.2016 art. 3 abs. 3 Plan-uP-
rl näher ausgelegt und bestätigt, dass die Überpla-
nung einer fast 30.000 Quadratmeter großen fläche
auf der insel Pellestrina in der lagune von Venedig
durch die stadt Venedig von der ausnahmeregelung
des art. 3 abs. 3 Plan-uP-rl gedeckt ist (eugH, urteil
vom 21.12.2016 - C-444/12, eCli:eu:C:2016:978). 
Zudem hat der bundesgesetzgeber qualitative Krite-
rien dafür festgelegt, wann das beschleunigte Ver-
fahren wegen voraussichtlich erheblicher beeinträch-
tigungen nicht angewandt werden darf. dies ist der
fall, wenn dadurch die Zulässigkeit uVP-pflichtiger
Vorhaben begründet werden kann, natura-2000-ge-
biete beeinträchtigt werden können oder gegen
aspekte des störfallschutzes verstoßen wird. darüber
hinaus darf nicht übersehen werden, dass der Ver-
zicht auf die umweltprüfung die abwägung nach § 1
abs. 5 und abs. 6 nr. 7 baugb nicht überflüssig macht. 
auch ohne umweltprüfung sind im rahmen des be-
schleunigten Verfahrens der außenentwicklung die
belange des umwelt- und naturschutzes zu berück-
sichtigen und in die abwägung einzubeziehen. eine
Verkürzung der abwägung findet nicht statt. schließ-
lich stellen der Vorrang der innenentwicklung und
das gebot des sparsamen umgangs mit grund und
boden nach § 1a abs. 2 baugb sicher, dass § 13b baugb
nur dann zur anwendung kommt, wenn alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, durch innenentwick-
lung und nachverdichtung genügend flächen für
Wohnungsbau bereitzustellen. 

Weiterhin Außenentwicklungbeim sogenannten
Wohngipfel auf bundesebene am 21.09.2018 wurde
festgestellt, dass derzeit die größte Herausforderung
im bereich des Wohnens besteht. Wohnen ist in vielen
orten zur sozialen frage geworden. Zu recht wurde da-
her beschlossen, im konstruktiven Zusammenwirken
von bund, ländern und Kommunen für alle bevölke-
rungsschichten angemessenen Wohnraum zu schaffen. 
um dieses Ziel zu erreichen, werden in regionen mit
angespanntem Wohnungsmarkt und geringem in-
nenentwicklungspotenzial Maßnahmen der innen-
entwicklung und nachverdichtung nicht ausreichen.
im erforderlichen umfang muss daher auch eine be-
darfsgerechte außenentwicklung zugelassen werden. 
Mit § 13b baugb hat der bund eine praxisgerechte
und anwenderfreundliche regelung geschaffen, die
von den städten und gemeinden in erster linie zur
arrondierung von siedlungsbereichen genutzt wird.
sie ist aber bis ende 2019 befristet. um allein den für
nrW festgestellten bedarf von 400.000 zusätzlichen
Wohnungen zu decken, ist daher eine längere lauf-
zeit des § 13b baugb erforderlich. ◼

Um genug Wohnraum 
zu schaffen, müssten 
beschleunigte Planungs-
verfahren über das Jahr 2019
hinaus möglich sein
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Praxis der Kommunalverwaltung
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten

in Gemeinden, Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-

Zugänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr.

Jürgen Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter,

Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof.

Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Prof.

Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL-

UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-

77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:
550. nachlieferung | september 2018 | 79,90 euro
a 1 - europarecht für Kommunen - Von Prof. Judr. d. a. Heid, Ph. d, Professorin
an der Hochschule des bundes für öffentliche Verwaltung in brühl bei bonn:
der beitrag wurde aktualisiert und um die abschnitte „interessenvertretung
der kommunalen ebene bei der eu“ und „die ebi als instrument kommunaler
lnteressenvertretung“ erweitert.
e 4a nW - Kommunalabgabengesetz für das land nordrhein-Westfalen
(Kag nrW) - Von Claus Hamacher, M. Jur., beigeordneter für finanzen beim
städte- und gemeindebund nordrhein-Westfalen, edgar lenz, Verwal-
tungsfachwirt, betriebswirtschaftlicher fachwirt, Komm. dipl., stabsstelle
rechtsberatung der stadt Monheim am rhein, dr. jur. Matthias Menzel,
Hauptreferent beim städte- und gemeindebund nordrhein-Westfalen, dr.
jur. Peter Queitsch, Hauptreferent für umweltrecht beim städte- und ge-
meindebund nordrhein-Westfalen und geschäftsführer der Kommunal
agentur nrW gmbH, dr. iur. Jörg rohde, richter am oberverwaltungsge-
richt für das land nordrhein-Westfalen, Michael rudersdorf, ass. jur., dipi.
Verwaltungswirt (fH), städt. rechtsrat der stadt leverkusen, dr. jur. M. a.
otmar schneider, richter am oberverwaltungsgericht für das land nord-
rhein-Westfalen, frank stein, ass. jur., beigeordneter der stadt leverkusen,
roland thomas, bürgermeister der stadt bad salzuflen, richard elmenhorst,
fachanwalt für Verwaltungsrecht, bochum, dr. iur. Mike Wienbracke, ll. M.
(edinburgh), Professor für Öffentliches recht im fachbereich Wirtschafts-
recht der Westfälischen Hochschule, recklinghausen: Mit dieser lieferung
wurden die Kommentierungen zu den §§ 1 (Kommunalabgaben), 3 (steu-
ern), 6 (benutzungsgebühren) und 10 (Kostenersatz für Haus-und grund-
stücksanschlüsse) Kag überarbeitet.
K 2a nW - rechts- und Verwaltungsvorschriften zum allgemeinen gewerbe-
recht in nordrhein-Westfalen - Von günter Haurand, regierungsdirektor und
dozent für Polizei- und Verwaltungsrecht an der fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung nrW, studienort bielefeld: der beitrag wurde umfassend ak-
tualisiert.
551. nachlieferung | oktober 2018 | 79,90 euro
b 1 nW - gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go nrW) -
Von Ministerialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd. Ministerialrat a. d.
ernst becker, beigeordneter dr. Heinrich decker, referent beim landkreistag
nordrhein-Westfalen dr. Markus faber, rechtsanwalt und oberstadtdirek-
tor a. d. roland Kirchhof, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanz-
vorstand lars Martin Klieve, beigeordneter dr. franz Krämer, Ministerialrat
a. d. detlev Plückhahn, stellvertreter des Präsidenten der gemeindeprü-
fungsanstalt nrW a. d. Jörg sennewald, rechtsanwalt, oberkreisdirektor
und landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, Ministerialdirigent Johannes Win-
kel, abteilungsdirektor udo Kotzea und Präsident der gemeindeprüfungs-
anstalt nordrhein-Westfalen a.d. Werner Haßenkamp: neben der aktuali-
sierung der gesetzestexte erfolgte eine Überarbeitung der Kommentierung
der §§ 4, 5, 23, 24, 36, 39, 51, 55, 58, 120, 124, 125, 133 und 134 go nrW.

C 18 nW - Verordnung über beihilfen in geburts-, Krankheits-, Pflege- und to-
desfällen (beihilfenverordnung - bVo) - begründet von theo Kusemann, Mi-
nisterialrat, fortgeführt von eberhard Pilz, dipl.-Verwaltungsbetriebswirt, wei-
ter fortgeführt von Michael Mosbach, dipl.-Verwaltungswirt: der beitrag
wurde aufgrund der letzten Änderungen auf den aktuellen stand gebracht.

az.: 13.0.1.002/001

EU-Datenschutzgrundverordnung
Praxiswissen für die Umsetzung im Unternehmen - Schnellübersichten. von

Dr. Holger Mühlbauer, 1. Auflage 2018, 110 Seiten. 21,0 x 10,5. Geheftet, Buch:

16,80 Euro, ISBN 978-3-410-28353-9, E-Book: 16,80 Euro, ISBN 978-3-410-

28354-6, E-Kombi: 21,84 Euro, erschienen im Beuth Verlag GmbH, Berlin, Tel.

030-2601-2260, kundenservice@beuth.de, www.beuth.de 

ab dem 25.05.2018 gilt die neue eu-datenschutzgrundverordnung (dsgVo).
sie regelt eu-weit die Verarbeitung von personenbezogenen daten. im rah-
men der dsgVo müssen organisationen, die personenbezogene daten von
eu-bürgern erheben, die neue rechtslage in ihre datenverarbeitungssyste-
me integrieren. auch die rolle von datenschutzbeauftragten in unterneh-
men ändert sich massiv. dieses beuth-Pocket gibt anwendern einen schnel-
len und praxisorientierten Überblick. 
aus dem inhalt: die wichtigsten inhalte der dsgVo auf einen blick, rechtlicher
rahmen in deutschland und Österreich, schnellübersicht nach schlagworten,
Praktische umsetzung der dsgVo, dokumentation und Verfahrensverzeich-
nis, technisch-organisatorische datensicherheitsmaßnahmen, datenschutz-
folgenabschätzung datenschutzbeauftragter, datenverkehr mit dem eu-aus-
land und mit drittländern, rechtsbehelfe, sanktionen, schnellübersichten

az.: 17.1

Datenschutzgrundverordnung/
Bundesdatenschutzgesetz
Kommentar begründet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaffland und
Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang, bearbeitet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen

Schaffland, Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und Rechtsanwältin Dr. Astrid

Schaffland, 2018, Loseblatt-Kommentar, 450 Seiten in 2 Ordnern, Jahresabon-

nement 118 Euro, ISBN 978-3-503-17404-1, Datenbank im Jahresabonnement

165,60 Euro inkl. 19 % USt., ISBN 978-3-503-17483-6, im Jahresabonnement

für Bezieher des Loseblattwerkes 50,04 Euro inkl. 19 % USt., ISBN 978-3-503-

17484-3, ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & Co. KG, Berlin, Tel. 030-250085-

863, Fax 030-250085-275

7. ergänzungslieferung - Juli 2018
der eu-rat hat zahlreiche sprachliche berichtigungen im text der ds-gVo
und in den erwägungsgründen vorgenommen. diese aktualisierung der Kz.
0050, 0051 und 0200 ist der schwerpunkt der lieferung. damit ist der
schaffland/Wiltfang der erste Kommentar, der dem leser den aktualisier-
ten Wortlaut der ds-gVo bietet.
Zusätzlich enthält die lieferung kurze erläuterungen zu den §§ 65 bis 85 des
bdsg (neu). damit ist auch die umsetzung der eu-richtlinie (eu) 2016/280
(Polizei/Justiz) abgeschlossen und das bdsg (neu) ebenfalls abschließend
kommentiert.
einige Muster und darstellungen als anhänge zu art. 13 und 32 ds-gVo so-
wie zu § 38 bdsg (neu) - bestellung eines datenschutzbeauftragten - run-
den die lieferung ab.
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8. ergänzungslieferung - august 2018
die lieferung enthält zu art. 32 einige anhänge mit Mustern für die prakti-
sche arbeit zur ausgestaltung von datensicherungsmaßnahmen.
da die erfüllung der Vorgaben der ds-gVo die Vereine vor erhebliche
schwierigkeiten stellt, ist im anhang 1 zu art. 6 eine umfassende darstel-
lung mit Handlungsempfehlungen des ldi baden-Württemberg abge-
druckt. diese wird auch die abonnenten interessieren, die sich in Vereinen
ehrenamtlich engagieren.
diese lieferung enthält des Weiteren das landesdatenschutzgesetz nord-
rhein-Westfalen (weitere landesdatenschutzgesetze werden nach und
nach folgen) und ein neues stichwortverzeichnis.
9. ergänzungslieferung - september 2018
diese lieferung enthält den umsetzungsleitfaden für die eu-datenschutz-
grundverordnung bzw. das neue bundesdatenschutzgesetz für Waren-,
dienstleistungs- und weitere genossenschaften.
die lieferung enthält des Weiteren die landesdatenschutzgesetze baden-
Württemberg, bayern und berlin.

az.: 17.1

Deutsches Kommunalrecht
Von Prof. Dr. Alfons Gern, RiLVerfG Prof. Dr. Christoph Brüning, 4. neu bearbei-

tete Auflage 2019, 749 S., Gebunden, ISBN 978-3-8329-7475-6, 69 Euro,

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, Tel. 07221-2104-0, www.nomos.de

das bewährte standardwerk stellt das Kommunalrecht der gesamten bun-
desrepublik deutschland auf dem neuesten stand dar. ausgehend von den
historischen Wurzeln kommunalen Wirkens werden die vielfältigen struk-
turen des gemeinde- und landkreisrechts, des rechts kommunaler Zusam-
menschlüsse und der Zusammenarbeit sowie des kommunalen abgaben-
rechts in ihrer bundes-, landes- und europarechtlichen einbindung
systematisch aufbereitet.
für die 4. auflage ist das Werk in jeder Hinsicht neu aufgearbeitet worden.
alle reformen der letzten Jahre werden umfassend erläutert, darunter die
vollständig neuen Kommunalverfassungsgesetze in zahlreichen bundes-
ländern, aktuelle fragen zum umgang mit flüchtlingen (unterkünfte, fi-
nanzielle und sachzuwendungen, betreuung und integration etc.), die aus-
wirkungen der zahlreichen gebietsreformen (Verwaltungsmodernisierung,
Zentralisierung, neues steuerungsmodell), Kommunalaufsicht und rechts-
schutz. als ausgewiesener Kenner des Kommunalrechts führt Prof. dr. Chris-
toph brüning (Christian-albrechts-universität zu Kiel) das Werk fort.

az.: 13.0.1

Bauvertragsrecht
Leupertz / Preussner / Sienz, 2018. Buch. XXIII, 475 S., Hardcover (In Leinen), ISBN

978-3-406-71072-8, Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm, Gewicht: 970 g, Standardwerk,

99 Euro inkl. MwSt., Verlage C.H.Beck/Vahlen, www.beck-shop.de/brudbm 

durch das gesetz zur reform des bauvertragsrechts sind spezielle regelun-
gen für den bauvertrag, den Verbraucherbauvertrag sowie den architek-
ten- und den ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des bürgerlichen
gesetzbuchs (bgb) eingefügt worden. der neue Kommentar erläutert de-
tailliert den werkvertraglichen teil des reformgesetzes. daneben werden
auch die kaufrechtlichen neuregelungen behandelt, die die bauwirtschaft-
lichen sachverhalte betreffen. 

nach einer kurzen darstellung der alten rechtslage beleuchtet der Kommen-
tar im detail die konkreten auswirkungen der neuregelungen und deren be-
deutung für die gesamte bauwirtschaft. die Kommentierung wendet sich an
die Praxis: sie gibt klare und fundierte antworten auf die fragen, die sich bei
der praktischen anwendung der neuen regelungen „im tagesgeschäft“ stel-
len und die bei der beratung im rahmen der Vertragsgestaltung entstehen.
die Herausgeber und autoren sind erfahrene rechtsanwälte und rechtsleh-
rer, von denen einige die entwicklung des neuen bauvertragsrechts maßgeb-
lich mitgeprägt haben. sie stellen die hohe Qualität der Kommentierung und
ihre orientierung an den bedürfnissen der Praxis sicher.

az.: 20.1.1.8-004/001

Baurechts-Modernisierungsgesetz 2018
Die 175 Seiten starke Broschüre liefert Ihnen die Deutscher Gemeindeverlag

GmbH, Stuttgart (Tel. 0711-7863-7355, Fax 0711-7863-8400 E-Mail dgv@kohl-

hammer.de) zum Preis von 27,90 Euro zzgl. Versandkosten und MwSt.

nunmehr nähern sich die Vorschriften in vielen bereichen an das Modell der
bundeseinheitlichen Musterbauordnung an. dies betrifft die Vorschriften
über den brandschutz und die differenzierung nach gebäudeklassen sowie
das für die Praxis so bedeutsame abstandsflächenrecht. neu geregelt wurden
die barrierefreiheit, die bedingungen für aus Holz erstellte gebäude, lei-
tungsanlagen, Pflege- und betreuungseinrichtungen sowie die stellplatzan-
forderungen.
grundlegende neuerungen ergeben sich zu den anforderungen an qualifi-
zierte tragwerksplaner, die genehmigungszuständigkeit für Werbeanlagen
im straßenland, genehmigungsfreigestellte anlagen, fiktiv genehmigte seri-
enausführungen eines referenzgebäudes, zur fiktion der rücknahme unvoll-
ständiger bauanträge und schließlich über die beteiligung der Öffentlichkeit
insbesondere in der umgebung von störfallbetrieben. die orientierung in
der neuen landesbauordnung wird durch diese neufassung leider erschwert.
Wiederum hat rolf stamm, Mitarbeiter der bauaufsichtsbehörde der stadt
Köln, die umfangreichen gesetzesänderungen übersichtlich in der broschüre
baurechtsmodernisierungsgesetz 2018 - erläuternde einführung in die bau-
ordnung für das land nordrhein-Westfalen - aufbereitet. Wesentliche inhalt-
liche neuerungen und Änderungen werden optisch durch fettdruck hervor-
gehoben. 
den einzelnen Vorschriften sind jeweils rechts daneben die entsprechenden
Vorschriften der vorangegangenen gesetzesfassung gegenübergestellt. an
die einzelnen Paragraphen schließen sich in einer dritten spalte die erläute-
rungen zur gesetzesneufassung nach dem inhalt der regierungsamtlichen
begründung an. Überholte oder irreführende Verweisungen wurden dabei
getilgt bzw. korrigiert. die Vorschriften treten - von wenigen ausnahmen ab-
gesehen - am 01.01.2019 in Kraft.

az.: 20.1.1.8-004/001

Abgabensatzungen 
Bedeutung, Verfahren, Inhalt, Kontrolle. Von Vors. Richter am BVerwG a. D. Prof.

Dr. Hans-Joachim Driehaus, NWB Praxishandbuch aus der Reihe „Kommunale Ab-

gaben“, 2. neubearbeitete Auflage, 2017, XXIV, 313 Seiten, Softcover, 39,90 Euro

inkl. gesetzlicher MwSt., ISBN 978-3-482-65062-8, NWB Verlag

die kommunalen abgaben sind ein besonders bedeutsames finanzierungs-
mittel für den ausgleich kommunaler Haushalte. auf einzelne themenberei-
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che fokussiert geben die nWb Praxishandbücher „Kommunale abgaben“
einen schnellen Überblick über die einschlägigen rechtsvorschriften und
die praxisrelevanten grundlagen. als „schnelles“ informationsmedium sind
die Praxishandbücher eine ideale unterstützung für die tägliche arbeit von
Kommunen und deren beratern. 
diese 2. auflage beschränkt sich nicht auf einen reinen nachdruck der 1.
auflage, sondern bezieht insbesondere ergänzungen ein, die durch geset-
zesänderungen, aktuelle rechtsprechung und sonstige neuere erkenntnisse
begründet worden sind. aus dem inhalt:
erster teil: bedeutung kommunaler abgabensatzungen
§ 1 abgabensatzungen als grundlage einer abgabenerhebung
§ 2 abgabensatzungen als Voraussetzung für das entstehen einer abga-
benpflicht 
Zweiter teil: Verfahren zum erlass kommunaler abgabensatzungen
§ 3 rechtsgrundlagen, Zuständigkeit, entwurf und beschluss
§ 4 etwaige genehmigung bzw. anzeige und ausfertigung
§ 5 (Öffentliche) bekanntmachung
§ 6 inkrafttreten und außerkrafttreten, Verletzung von Verfahrens- und
formvorschriften 
dritter teil: inhalt kommunaler abgabensatzungen 
§ 7 unionsrechtliche und (bundes-)verfassungsrechtliche Vorgaben 
§ 8 Mindestinhalt von abgabensatzungen 
§ 9 sonstiger inhalt 
Vierter teil: Kontrolle kommunaler abgabensatzungen
§ 10 Verwaltungskontrolle und verwaltungsgerichtliche inzidentkontrolle
§ 11 abstrakte normenkontrolle und Verfassungsbeschwerde
fünfter teil: einschlägige rechtsvorschriften

az.: 41

Abgabenverfahrensrecht und 
abgabenrechtliche Nebenleistungen
Von Professor Dr. Michael Sauthoff, NWB Praxishandbuch aus der Reihe „Kom-

munale Abgaben“, 1. Auflage 2017, XXXVII, 393 Seiten. Broschur, Softcover,

49,90 Euro inkl. gesetzlicher MwSt., ISBN 978-3-482-66971-2, NWB Verlag

das buch gibt einen schnellen, strukturierten Überblick über das abgaben-
verfahrensrechts. die rechtssichere Handhabung des abgabenverfahrens-
rechts ist entscheidend dafür, ob die Kommune die ihr zustehenden abga-
benansprüche realisieren kann. gleiches gilt auch für die nebenleistungen
wie säumniszuschläge oder aussetzungszinsen. umgekehrt ist es für die
bürger wichtig zu wissen, welche rechte und Pflichten sie im bereich der
kommunalen abgaben haben, um entsprechend disponieren zu können. 
dieses nWb Praxishandbuch aus der reihe „Kommunale abgaben“ stellt
das Heranziehungsverfahren und die realisierung der abgabenansprüche
systematisch dar. detailliert zeigt es alle einschlägigen rechtvorschriften
auf und deren Verknüpfung mit den einzelnen Kommunalabgabengesetzen.
dadurch erhält der leser einen unmittelbaren Zugriff auf die praxisrelevan-
ten grundlagen für die tägliche arbeit und kann diese sicher umsetzen.

az.: 41

Kommunale Steuern
Von Richterin Dr. Angela Henke, LL.M., NWB Praxishandbuch aus der Reihe „Kom-

munale Abgaben“, 1. Auflage. 2017. XXIX, 371 Seiten. Broschur, Softcover, 49,90

Euro inkl. gesetzlicher MwSt., ISBN 978-3-482-66851-7, NWB Verlag

dieser band aus der reihe nWb Praxishandbücher „Kommunale abgaben“
erläutert praxisnah den komplexen bereich der landesrechtlich geregelten
kommunalen steuern. dabei wird die umfangreiche rechtsprechung ver-
schiedener rechtszweige und instanzen berücksichtigt.
einen schwerpunkt bilden mit der Zweitwohnung-, Übernachtung-, Hun-
de- und spielgerätesteuer die derzeit relevantesten kommunalen steuern.
systematisch und praxisnah wird die auf sie bezogene rechtsprechung er-
läutert und anhand von regelmäßig eingefügten beispielen für satzungsre-
gelungen veranschaulicht.
das Praxishandbuch enthält ein ausführlich kommentiertes satzungsmus-
ter zur erhebung einer Hundesteuer, die maßgebenden landesrechtlichen
Vorschriften zur definition der begriffe „gefährliche Hunde“ und „Kampf-
hunde“ sowie eine linkliste zu satzungsmustern u. a. zur Jagd-, Pferde- und
Zweitwohnungsteuer und einschlägigen gerichtsentscheidungen. abge-
rundet wird das Werk durch eine Zusammenstellung der maßgebenden
unions-, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum kommunalen
steuerrecht.

az.: 41

„Gendern?!“
Gleichberechtigung in der Sprache - ein Für und Wider. Hannah Lühmann und

Anne Wiezorek, 64 Seiten , Klappenbroschur, 10,5 x 18,8 cm, 8 Euro, ISBN 978-

3-411-75619, DUDEN, Pressekontakt: Krystyna Swiatek, Berlin, Tel. 030-

5314070-20, swiatek@literaturtest.de

nach „richtig schreiben“ und „Political Correctness“ ein neues duden-de-
battenbuch zum thema sprache. Müssen wir wirklich gendern? ist das
recht darauf, in der sprache vorzukommen, genannt zu werden, stärker als
jahrhundertealte grammatische traditionen? darf sich sprache und ihre
sicht auf sie wirklich nicht verändern? und warum fühlen sich viele von
dem thema und den Konsequenzen so stark persönlich angegriffen? Han-
nah lühmann und anne Wiezorek legen ihre standpunkte dar. das duden-
debattenbuch: für und wider gendern, brisantes thema der gegenwarts-
sprache, warum wird gegendert, wem nützt das, welche auswirkungen hat
das auf die standardsprache, warum ist es so schwer, sachlich darüber zu
diskutieren? Kurz und pointiert - zwei experten mit ihren konträren stand-
punkten.

az.: 12.0.7

Landesverordnung Freiwillige 
Feuerwehr NRW
Kommentar für die Praxis, Klaus Schneider, 4. Überarbeitete Auflage, ISBN

978-3-555-01989-5, 29 Euro, Kohlhammer Verlag, Stuttgart

der Verordnungsgeber in nordrhein-Westfalen hat am 26.05.2017 eine neue
Verordnung über die laufbahn in der freiwilligen feuerwehr als „landes-
verordnung freiwillige feuerwehr nrW“ beschlossen und verkündet. damit
tritt die bisherige „Verordnung über die laufbahn der ehrenamtlichen an-
gehörigen der freiwilligen feuerwehr“ außer Kraft. die 4. auflage kommen-
tiert die neue Verordnung praxisnah und gibt Hilfestellungen bei notwen-
digen Personalentscheidungen in den freiwilligen feuerwehren in
nordrhein-Westfalen.

az.: 15.1.10-002/005
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Europaaktive Kommunen in NRW
die 25 Kommunen, die 2013 eine befristete auszeichnung erhalten
hatten, sind nun dauerhaft in den Kreis der „europaaktiven Kom-
munen in nordrhein-Westfalen“ aufgenommen worden. nrW-eu-
ropaminister dr. stephan Holthoff-Pförtner zeichnete am 5. novem-
ber 2018 in düsseldorf folgende Kommunen mit dem begehrten
titel aus: städteregion aachen und stadt aachen, bonn, essen, Ha-
gen, Köln, leverkusen, brilon, detmold, eschweiler, gütersloh, Her-
ten, Herzogenrath, iserlohn, lünen, Paderborn, rheine, unna, Vers-
mold, Warstein und Wassenberg sowie die Kreise lippe, rhein-Kreis
neuss, steinfurt und rhein-sieg-Kreis. erstmals wurden zudem drei
zivilgesellschaftliche Vereine aus bochum, nottuln und Wetter mit
dem neuen titel „europaaktive Zivilgesellschaft“ geehrt.

Deutsch-Griechisches Jugendwerk 
an zwei Orten
das deutsch-griechische Jugendwerk soll in der stadt leipzig und
seiner griechischen Partnerstadt thessaloniki gegründet werden.
das geht aus einem entsprechenden abkommen hervor, das bun-
desfamilienministerin dr. franziska giffey und der griechische ge-
neralsekretär für Jugend, Pafsanias Papageorgiou, am 11. oktober
2018 in athen unterzeichnet haben. „Jugendaustausch hat sich in
der Vergangenheit als eines der besten instrumente gezeigt, um
gegenseitiges Verständnis zwischen ländern und Kulturen aufzu-
bauen“, sagte leipzigs oberbürgermeister burkhard Jung zu der
entscheidung. leipzig und thessaloniki sind seit 1984 partner-
schaftlich verbunden. es gibt einen regen Jugendaustausch und
zahlreiche Kulturprojekte. 

Hamburg ausgezeichnet für 
Innovationen
athen ist die europäische Hauptstadt für innovation 2018. die grie-
chische Metropole erhielt den mit einer Million euro dotierten „eu-
ropean Capital of innovation award - iCapital“ am 6. november
2018 in lissabon. die Hansestadt Hamburg sowie die städte aarhus
in dänemark, leuven in belgien, toulouse in frankreich, und umeå
in schweden erhielten jeweils 100.000 euro. das Preisgeld soll dazu
verwendet werden, lokale innovationsmaßnahmen auszuweiten
und mit anderen städten zu kooperieren. an dem Wettbewerb, der
seit 2014 im rahmen des eu-forschungs- und innovationspro-
gramms „Horizon 2020“ veranstaltet wird, hatten sich 26 städte
mit mehr als 100.000 einwohner(inne)n aus 16 ländern beteiligt. 

Weitere Gratis-Reisetickets 
für Jugendliche
das reiseprogramm „discovereu“ geht in die zweite runde. nach-
dem im sommer bereits 15.000 Jugendliche die Möglichkeit erhal-
ten hatten, kostenlos durch die europäische union zu reisen, stellt
die europäische Kommission nun mindestens 12.000 weitere gra-
tistickets zur Verfügung. bewerber/innen müssen am 31. dezember
dieses Jahres 18 Jahre alt und bereit sein, zwischen dem 15. april

und dem 31. oktober 2019 für einen Zeitraum
von höchstens 30 tagen zu reisen. bewerbun-
gen sind bis zum 11. dezember 2018 über das
europäische internetportal  www.europa.eu/
youth/discovereu_de möglich. 

NRW-Schülerwettbewerb
„Begegnung mit Osteuropa“

der nordrhein-westfälische schülerwettbewerb
„begegnung mit osteuropa“ steht unter dem
Motto „europa - Zukunft braucht geschichte“. die nrW-Ministerin-
nen isabell Pfeiffer-Pönsgen (Kultur und Wissenschaft) sowie Yvon-
ne gebauer (schule und bildung) rufen schüler/innen in nrW ab
der grundschule auf, sich mit der geschichte, geografie, Kunst, li-
teratur, Musik und Politik der länder osteuropas auseinanderzu-
setzen und dazu eine Projektarbeit einzureichen. das thema kann
aus einem im internet veröffentlichten Projektangebot ausgewählt
werden. neben einzel- und gruppenarbeiten sind Partnerarbeiten
mit schulen aus osteuropa erwünscht. einsendeschluss ist der 31.
Januar 2019, weitere infos im internet unter 
www.schuelerwettbewerb.eu/ .

Aufruf zu „YOUrope - es geht um dich!“
der 66. europäische Wettbewerb der europäischen bewegung
steht unter dem Motto „Yourope - es geht um dich!“. schüler/innen
aller schulformen und Jahrgänge sind aufgerufen, sich in zwölf al-
tersgerechten aufgabenstellungen und einer altersübergreifenden
sonderaufgabe kreativ mit der Zukunft europas auseinanderzuset-
zen. sie sollen etwa Kampagnen für die europawahl 2019 entwer-
fen und sich mit politischer Kommunikation im digitalen Zeitalter
befassen. Möglich sind einzel- sowie gruppenarbeiten von maxi-
mal vier schüler/innen. nur die sonderaufgabe kann mit der ge-
samten Klasse bearbeitet werden. die anmeldung zum Wettbe-
werb erfolgt online zunächst auf landesebene. die frist für nrW
endet am 1. februar 2018. Mehr infos gibt es im internet unter
www.europaeischer-wettbewerb.de/ .

Deutschland und Israel für 
gemeinsames Jugendwerk 
deutschland und israel wollen ein gemeinsames Jugendwerk grün-
den. dies ist bei den deutsch-israelischen regierungskonsultatio-
nen anfang oktober 2018 in Jerusalem vereinbart worden. das Ju-
gendwerk soll dazu beitragen, dass sich junge Menschen aus
beiden ländern besser kennenlernen, Verständnis füreinander ent-
wickeln und freundschaften knüpfen. „die Verbindung zwischen
israel und deutschland hat eine besondere Qualität. Wir haben uns
auf die gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerkes ver-
ständigt, weil wir überzeugt sind, dass die geschichte auch auftrag
für die Zukunft ist“, erläuterte bundesfamilienministerin dr. fran-
ziska giffey nach ihrem treffen mit dem israelischen erziehungs-
minister naftali bennett. ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Bemessungsgrundlage der 
Zweitwohnungsteuer
Eine kommunale Zweitwohnungsteuer darf auch in Ansehung des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14 u. a.) nach der
Jahresrohmiete i. S. d. § 79 BewG, die zum Hauptfeststellungszeitpunkt
01.01.1964 festgestellt oder geschätzt wurde und entsprechend der Stei-
gerung der Wohnungsmieten (Bruttokaltmiete) nach dem Preisindex der Le-
benshaltung aller privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet auf den
Stand im Monat Januar 1995 und sodann entsprechend der Steigerung der
Wohnungsmieten (Nettokaltmiete) nach dem Verbraucherpreisindex für
Deutschland auf den Stand im Monat September des Vorjahres des Erhe-
bungsjahres hochgerechnet wird, bemessen werden. (Amtlicher Leitsatz)

niedersächsisches oVg, urteil vom 20.06.2018
- az.: 9 lb 124/17 -

die Kläger wenden sich gegen ihre Heranziehung zur Zweitwohnung-
steuer durch die beklagte für das Jahr 2016. in ihrer Klage machen sie die
unwirksamkeit der zugrunde liegenden satzung geltend. insbesondere
verstoße es gegen art. 3 abs. 1 gg, dass bei der bemessung der Jahresroh-
miete auf eine feststellung zum 01.01.1964 abgestellt werde, die hochge-
rechnet werde. auch „innerhalb des Zweitwohnungseigentums“ könnten
auf einem übermäßig langen Hauptfeststellungszeitraum beruhende
Wertverzerrungen nicht uneingeschränkt hingenommen werden. die
Wertverhältnisse in einem gemeindegebiet könnten sich deutlich unter-
schiedlich entwickeln. 
das bundesverfassungsgericht habe sich in seinem urteil vom 10. april
2018 (1 bvl 11/14 u. a.) mit der frage befasst, ob die für die erhebung der
grundsteuer maßgebliche einheitsbewertung des grundvermögens mit
art. 3 abs. 1 gg vereinbar sei. es habe entschieden, dass die einschlägigen
bestimmungen des bewertungsgesetzes, soweit sie bebaute grundstü-
cke außerhalb des bereichs der land- und forstwirtschaft und außerhalb
des in art. 3 des einigungsvertrags genannten gebiets betreffen, jeden-
falls seit dem 01.01.2002 unvereinbar mit art. 3 abs. 1 gg seien. dies habe
zur folge, dass auch der steuermaßstab in der am 13.11.2017 beschlosse-
nen Zweitwohnungsteuersatzung der gemeinde lindwedel gegen art. 3
abs. 1 verstoße, was zur gesamtunwirksamkeit der satzung führe. Über-
gangsfristen habe das bundesverfassungsgericht nur für die grundsteuer
vorgesehen.
diesem Vorbringen ist das oVg nicht gefolgt. insbesondere rechtfer-
tigte das von den Klägern angeführte urteil des bundesverfassungsge-
richts vom 10.04.2018 (1 bvl 11/14 u. a.) keine abweichende beurteilung.
es betreffe die frage, ob die für die erhebung der grundsteuer maß-
gebliche einheitsbewertung des grundvermögens mit dem grund-
recht auf gleichbehandlung (art. 3 abs. 1 gg) vereinbar ist. dabei gehe
es vor allem um die anknüpfung an die Wertverhältnisse von anfang
1964 in den alten ländern. 
Während es bei den Vorschriften zur einheitsbewertung für die bemes-
sung der grundsteuer aus den im urteil des bundesverfassungsgerichts
angeführten umständen infolge des überlangen Hauptfeststellungszeit-
raums zu Wertverzerrungen gekommen sei, die bezogen auf den Ver-
kehrswert von grundstücken zu einem verfassungsrechtlich nicht mehr
hinnehmbaren realitätsverlust geführt haben, hätten § 5 abs. 2 und 3
Zwsts im hier maßgeblichen gebiet der gemeinde lindwedel nicht we-
gen des überlangen Hauptfeststellungszeitraums eine nicht mehr hin-
nehmbare Verzerrung bezogen auf den ohnehin nur pauschal erfassbaren
aufwand für das innehaben einer Zweitwohnung zur folge. 

Hier bemesse sich die Zweitwohnungsteuer gerade nicht unverändert
nach dem Mietaufwand zum stand 01.01.1964. Vielmehr werde die zu
diesem datum festgestellte oder geschätzte Jahresrohmiete nach § 5
abs. 2 und 3 Zwsts anhand des Preisindexes der lebenshaltung aller pri-
vaten Haushalte im früheren bundesgebiet entsprechend der Mietpreis-
entwicklung im früheren bundesgebiet zunächst auf den stand im Mo-
nat Januar 1995 und sodann anhand des Preisindexes der lebenshaltung
aller privaten Haushalte in deutschland (nunmehr: Verbraucherpreisin-
dex für deutschland) entsprechend der Mietpreisentwicklung im gesam-
ten bundesgebiet auf den stand im Monat september des Vorjahres des
erhebungsjahres hochgerechnet. 
die so ausgestaltete bemessungsgrundlage weise
den erforderlichen wenigstens lockeren bezug zu
dem von der Zweitwohnungsteuer erfassten auf-
wand für das innehaben einer Zweitwohnung im
gebiet der gemeinde lindwedel auf. es sei weder
konkret dargelegt noch erkennbar, dass dadurch ei-
ne Vergleichbarkeit der Mietwerte der Zweitwoh-
nungen im gebiet der gemeinde lindwedel nicht
mehr gewährleistet ist. Wegen der vom bundesver-
fassungsgericht angeordneten fortgeltungsdauer
dürfe über § 5 abs. 2 und 3 Zwsts auch noch an § 79
bewg angeknüpft werden, obwohl das bundesver-
fassungsgericht u. a. § 79 abs. 5 bewg für mit art. 3
abs. 1 gg unvereinbar erklärt hat. 
denn erklärt das bundesverfassungsgericht eine
verfassungswidrige norm für weiter anwendbar, ändert sich an dem in-
halt und der rechtlichen geltung der norm im Verhältnis zu dem Zustand
vor dem ausspruch des bundesverfassungsgerichts zunächst nichts. ihr
komme nach der anordnung der weiteren anwendbarkeit derselbe recht-
liche status zu wie jeder anderen norm des geltenden rechts; es handle
sich nicht um eine norm minderen ranges oder minderer geltungskraft.
die anordnung der weiteren anwendbarkeit besage gerade, dass zu-
nächst auf eine nichtigerklärung, also eine sanktionierung des Verfas-
sungsverstoßes, verzichtet und die geltung der norm daher unverändert
belassen wird. die anordnung der weiteren anwendbarkeit belasse die
verfassungswidrige norm für einen bestimmten Zeitraum in geltung
und erlaubt ihre weitere anwendung in der rechtspraxis.

Sonntagsöffnung in Solingen
Am Sonntag, 28.10.2018, durften nach einer stattgebenden OVG-Entschei-
dung die Geschäfte in der Innenstadt von Solingen im Zusammenhang mit
dem Brückenfest geöffnet sein. Die Entscheidung fiel in einem von der Ge-
werkschaft ver.di gegen die Freigabe der Ladenöffnung angestrengten Eil-
verfahren und hat damit die erstinstanzliche Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Düsseldorf bestätigt. (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 26.10.2018
- az.: 4 b 1546/18 -

in seiner entscheidung hat das oberverwaltungsgericht offen gelassen,
ob das brückenfest schon für sich genommen einen hinreichend gewich-
tigen sachgrund darstellt, der die mit der ladenöffnung beabsichtigte
ausnahme von der durch das grundgesetz vorgesehenen regel der sonn-
tagsruhe rechtfertigen kann. die in zeitlichem und örtlichen Zusammen-
hang mit dem brückenfest erfolgende ladenöffnung sei jedenfalls des-
halb gerechtfertigt, weil die stadt solingen damit angesichts der
signifikanten leerstandsquote von 28 Prozent der ladenlokale in der in-

gericht
in kÜrze

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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Themenschwerpunkt Januar-Februar 2019: 
Bauordnung

Die Zeitschrift erscheint monatlich mit Doppelnummern im Februar und
Juli. Das Abonnement (Einzelpreis 78 € komplett, elektronisch 49 €, Min-
destlaufzeit 1 Jahr) ist unbefristet und kann jederzeit begonnen werden.
Bestellungen nur beim Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther
Str. 199-201, 40474 Düsseldorf, Internet: www.kommunen.nrw . 
Jedoch kann das Abonnement innerhalb der ersten zwölf Monate mit
einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden. Ansonsten
verlängert es sich bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Wird es
dann nicht bis zum 30.11. - wirksam zum 31.12. - gekündigt, verlängert
es sich um ein weiteres Kalenderjahr und bleibt dann jeweils mit einer
Frist von einem Monat zum Jahresende kündbar. Die Abonnementgebühr
wird - bei Abo-Beginn im laufenden Kalenderjahr - anteilig für die dann
noch bezogenen Hefte sowie jeweils im 1. Quartal für das gesamte Ka-
lenderjahr in Rechnung gestellt. Wird das Abonnement während des Ka-
lenderjahres zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt und ist bereits die
volle Jahres-Abonnementgebühr bezahlt, wird diese für die nicht mehr
bezogenen Hefte anteilig zurückerstattet. Kein Buchhandelsrabatt. Die
mit dem Namen des Verfassers/der Verfasserin veröffentlichten Beiträge
geben dessen/deren persönliche Meinung wieder. Nachdruck oder
elektronische Wiedergabe nur mit Genehmigung der Schriftleitung. 
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT
nenstadt und der einbindung der ladenöffnung in ein übergreifendes innen-
stadtentwicklungskonzept das Ziel verfolge, ein vielfältiges stationäres einzel-
handelsangebot in dem zentralen innerstädtischen Versorgungsbereich zu er-
halten und die innenstadt zu beleben.
insoweit komme der räumlichen und zeitlichen Verknüpfung der ladenöffnung
mit dem brückenfest, das ein baustein in einem übergreifenden innenstadtent-
wicklungskonzept der stadt sei, ausschlaggebende bedeutung zu. dabei wurde
auch klargestellt, dass insbesondere Maßnahmen zur belebung von innenstäd-
ten, zur stärkung zentraler Versorgungsbereiche und zum erhalt eines vielfälti-
gen stationären einzelhandelsangebots grundsätzlich in erster linie während
der allgemeinen ladenöffnungszeiten (24 stunden an Werktagen) verfolgt wer-
den müssen (z. b. „lange einkaufsnacht“). 
dies schließe nicht aus, dass die gemeinden flankierend hierzu im rahmen einer
konzeptionellen gesamtstrategie aus städtebaulichen und gesellschaftspoliti-
schen gründen verfolgte wirtschaftspolitische stärkungs- und entwicklungs-
maßnahmen durch vereinzelte räumlich und zeitlich begrenzte verkaufsoffene
sonntage gezielt ergänzen. das erforderliche gewicht zur rechtfertigung eines
verkaufsoffenen sonntags hätten diese sachgründe allerdings nur dann, wenn
sich die örtliche situation von der allgemeinen lage des einzelhandels im ver-
stärkten Wettbewerb etwa angesichts der Zunahme des online-Handels unter-
scheide. der beschluss ist unanfechtbar.

Chancengleichheit im politischen 
Wettbewerb
Die negative Bewertung einer politischen Veranstaltung einer Partei durch staatli-
che Organe, die geeignet ist, abschreckende Wirkung zu entfalten und dadurch das
Verhalten potenzieller Veranstaltungsteilnehmer zu beeinflussen, greift in das Recht
der betroffenen Partei auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Grund-
gesetzes ein. Dies gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten. (Orientierungssatz)

bVerfg, urteil vom 27.02.2018
- az.: 2 bve 1/16 -

die entscheidung des Zweiten senats des bundesverfassungsgerichtes steht im
Zusammenhang mit einer Pressemitteilung der bundesministerin für bildung
und forschung, bezogen auf die Partei „alternative für deutschland“.
das gericht stellte klar, die bundesregierung sei zwar berechtigt, gegen ihre Po-
litik gerichtete angriffe öffentlich zurückzuweisen; dabei habe sie aber sowohl
hinsichtlich der darstellung des regierungshandelns als auch hinsichtlich der
auseinandersetzung mit der hieran geübten Kritik die gebotene sachlichkeit zu
wahren. das neutralitätsgebot verpflichte die bundesregierung, einseitig par-
teiergreifende stellungnahmen zugunsten oder zulasten einzelner politischer
Parteien zu unterlassen. die erläuterung ihrer Politik und die Zurückweisung
der darauf zielenden einwände dürfe sie nicht zum anlass nehmen, für regie-
rungsparteien zu werben oder oppositionsparteien zu bekämpfen. 
stattdessen habe sie sich darauf zu beschränken, ihre politischen entscheidun-
gen zu erläutern und dagegen vorgebrachte einwände in der sache aufzuarbei-
ten. dabei unterliege die informations- und Öffentlichkeitsarbeit der bundesre-
gierung, wie jedes staatshandeln, dem sachlichkeitsgebot. das schließe die klare
und unmissverständliche Zurückweisung fehlerhafter sachdarstellungen oder
diskriminierender Werturteile nicht aus. ein „recht auf gegenschlag“ dergestalt,
dass staatliche organe auf unsachliche oder diffamierende angriffe in gleicher
Weise reagieren dürfen, bestehe indes nicht.
die grundsätzlichen erwägungen des urteils erscheinen auch auf die kommuna-
le ebene übertragbar. Zuletzt wurde das thema in dieser rubrik in städte- und
gemeinderat 11/2017 anlässlich einer entscheidung des bundesverwaltungsge-
richts zum düsseldorfer „licht-aus!“-aufruf aufgegriffen. ◼
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Der Richterkommentar für die  
anwaltliche Praxis.

Praxisnah und fundiert

Der Kommentar bietet systematisch aufbereitete, vertiefte 
Ausführungen zur Verwaltungsgerichtsordnung und zum 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz. Besonderes Gewicht wird auf 
die Auswertung der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte/Verwal-
tungsgerichtshöfe der Länder sowie der wissenschaftlichen 
Literatur zu den Themen des Verwaltungsprozesses gelegt.

Die 15. Au age

Mit Stand August 2018 sind neben den letzten Neuerungen 
vom Juli 2018 betreffend die §§ 48 und 173 VwGO sämtliche 
Änderungen seit der Vorau age eingearbeitet, u.a.: 

ÌÌ G über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in 
Gerichtsverfahren
ÌÌ elDAS-DurchführungsG
ÌÌ G zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und 
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
ÌÌ G zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und ande-
rer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben
ÌÌ G zur Änderung des Sachverständigenrechts und des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Die Kommentierung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
 wurde umfassend überarbeitet und legt nunmehr die Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 samt den 
Änderungen durch das G zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde. 
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Rennert, Präsident des BVerwG; Prof. Dr. Isabel Schübel-
P ster, Richterin am BayVGH.
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Konkrete Unterstützung für viele komplexe  
kommunale Aufgaben

Eine Auswahl unserer Themen: 

Finanzierung kommunaler Leistungen, Gewässer,  
Organisation und Personal, Klimaschutz und Klima- 
anpassung, Abwasserentsorgung, Arbeits- und  
Gesundheitsschutz, IT für Kommunen, Brandschutz  
und Rettungsdienste, Kommunale Beschaffung,  
Öffentlichkeitsarbeit, Abfallentsorgung, Unterhaltung  
kommunaler Anlagen, Verträge und Konzessionen
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